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Vorwort

Es wurden mit der Veroffentlichung der Verordnung brennbarer Flissigkeiten (VbF 2023) im BGBL. Il Nr.
45/2023 verschiedene Fragen an den Fachverband der Mineralolindustrie (FVMI) und an die
Wirtschaftskammer Osterreich gestellt, welche nachstehend gesammelt und aufgrund der Erfahrungen aus
der Mitarbeit bei der Erstellung der VbF wie folgt beantwortet wurden. Auch mit Erscheinen der

Novelle 2024 im BGBL. Il Nr. 141/2024 besteht Erklarungsbedarf, welcher nachstehend zu den bestehenden

Antworten eingearbeitet wurden.
Einige der Antworten sind als fachliche Meinungen fir die Gleichwertigkeit von MaBnahmen anzusehen, die
im konkreten Einzelfall einer behordlichen Genehmigung z.B. nach § 82 (3) GewO bediirfen.

Trotz der sorgfaltigen Ausarbeitung der Antworten lehnen die Autoren und die Herausgeber samtliche
Haftungen in der Anwendung der Inhalte dieses Dokumentes ab.
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Grundsatzliches

1. Ab wann gilt die VbF 20237
Die VbF 2023 wurde mit 14.02.2023 veroffentlicht und tritt gem. §50 mit dem folgenden
Monatsersten in Kraft, also mit 01.03.2023
Als bestehende Betriebe gelten Betriebe, die vor Inkrafttreten der Verordnung genehmigt wurden
(gilt fur gewerbliche Betriebsanlagen und Rohrleitungsanlagen; bestehende Eisenbahnanlagen und
Bodeneinrichtungen sind solche, mit deren Bau vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen
wurde) es gilt das Datum des Inkrafttretens der jeweils letzten Fassung, also nun der 01.07.2024.

2, Ab wann gilt die Novelle 2024 zur VbF 2023?
Die Novelle zur VbF 2023 wurde mit dem BGBL Il 141/240 mit 04.06.2024 veroffentlicht und tritt
gemal Ziffer 13 als zusatzlichen Absatz der VbF 2023 §50 (2) mit dem folgenden Monatsersten in
Kraft, also mit 01.07.2024.

3. Was sind die wesentlichen Anderungen der VbF 2023 zur VbF 1991?
Nachstehend eine Auflistung wesentlicher Anderungen ohne Anspruch auf Vollstandigkeit:
1. Anpassung an die CLP und neue Klassifizierung der brennbaren Flussigkeiten durch
Verschiebung der Flammpunktgrenzen (§3)
a. Gefahrenkategorien mit arabischen Ziffern anstelle Gefahrenklassen mit romischen
Ziffern;
b. Keine Unterscheidung in wassermischbare und nicht-wassermischbare brennbare
Flussigkeiten;
c. Besonders gefahrliche brennbare Flussigkeiten ohne Gefahrenklasse Ziffer sind jetzt
Gefahrenkategorie 1 und dementsprechend Gef. Kl. | Gefahrenkategorie 2 etc.;
d. Es sind nur noch Gasol und Petroleum brennbare Flussigkeiten (Gef, Kat. 4) der ehem.
Gefahrenklasse lll;
2. Genauere Abgrenzung der Lacke und Mischungen von brennbaren Flussigkeiten und der

Zuordnung zur VbF 2023 (81 (9);

Keine GroBRtanklager mehr im Geltungsbereich der VbF 2023 (81 (8));

Karten-Tankstellen gelten auch als o6ffentliche Tankstellen (84 731);

Doppelmanteliiberwachung nur noch mit gasformigen Medien zulassig (86 (4)) - gilt auch mit

Ubergangszeit fiir bestehende Anlagen;

6. Unterirdische produktfiihrende Rohrleitungen mussen doppelwandig mit gasformiger
Leckiiberwachung ausgefiihrt sein (§10 (3)) - gilt auch mit Ubergangszeit fiir bestehende
Anlagen;

7. Erweiterte Vorschriften fur Sicherheitsschranke (§12)

a. 10-facher Luftwechsel mit Entliiftung ins Freie Uber feuerbestandige Liftungsleitungen
(812 (1) Z3
b. Umluftbetrieb mit Aktivkohle-Filter bei eingeschrankten Lagermengen (812 (1) Z4)

Definition von ex-Zonen (Abschnitt 3);

In Zone 2 durfen nicht geeignete Betriebsmittel bei Gaswarnanlage mit 20% UEG Alarmierung

und bei 40% Abschaltung der Betriebsmittel (5§20 (2));

10. Definitionen zur Ausfuhrung des Blitzschutzes §21;

a. Abfangen von mind. 95% der Einschlage fiir Lagerungen von mehr als 5000 |
Gefahrenkategorie 1 und 2 (§21 (4) Z2);

b. Beschreibung der BlitzschutzmaBnahmen im Explosionsschutzdokument (8§21 (4) Z3) -
gilt auch fir bestehende Anlagen;

11. Erweiterte Unterlagen im Rahmen der Einreichung (822 (2));

12. Erweiterte Prifungen bei erstmaliger Prufung (§25 (1));

a. Prifung auf Eignung der Funktionstiichtigkeit der Sicherheitseinrichtungen und
Leckanzeigesysteme (§25 (1)Z3);

b. Prifung der Eignung der MaBnahmen zum Explosionsschutz (§25 (1) Z4);

c. Materialeignungsnachweis (§25 (2) Z3);

d. Nachweis uber Einhaltung der der MaBnahmen zum Explosionsschutz inkl. Eignung und
Funktionsfahigkeit mechanischer Liftungsanlagen (5§25 (2) Z6)
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e. Nachweis Uber Eignung und Funktionstiichtigkeit wesentlicher Sicherheitseinrichtungen
(825 (2) Z7)

Anderungen bei den wiederkehrenden Priifungen (§26) bzw. Fristen (§28)

a. Gasformig leckwarniiberwachte Rohrleitungen bzw. bei Behaltern keine Druckprobe

mehr notwendig (§26 (2));

b. Einwandige Rohrleitungen alle 3 Jahre (§28 (1) Z3));

c. Jahrliche Prifung von wesentlichen Sicherheitseinrichtungen (5§28 (1) Z9)
Genauere Definition von unzulassiger Lagerung (§31);
Genauere Definition von Zusammenlagerung (§32);
Genauere Definition der Lagermengen bei oberirdischer Lagerung §33 durch tabellarische
Darstellung;
Keine Unterscheidung der Lagermengen auf Baustellen bzw. im allgemeinen und deutliche
Erhohung der Lagermengen auf Tankstellen fur Gasol auf 50.000 Liter (836 (2));
Oberirdische Lagerung von Ottokraftstoffen (Motorbenzin) nur auf Betriebstankstellen in
explosionsdruckstoBfestem Behalter = 1.000 Liter (836 (3));
Eine 2. Turoffnung muss im Shopgebaude vorhanden sein, damit eine Benzin-Zapfsaule in 5,0
m Abstand zum Shop-Eingang betrieben werden darf.
Keine Zapfsauleninsel mehr notwendig, sondern nur noch ein gleichwertiger mind. 12 cm
hoher Anfahrschutz (§40 (1))
Unterschiedliche Regelungen fur Automaten-Tankstellen fur

a. offentliche Tankstellen mit Ottokraftstoff-Abgabe (5§42 (1));

b. offentliche Tankstelle nur fur Gasole (842 (2));

c. offentliche Tankstelle nur fiir Gasole mit Abgabe = 40l/min (§42 (3));
Wiederkehrende augenscheinliche Kontrollen 3x wochentlich von Automaten - Tankstellen
(542 (4))
Verpflichtende ,Freiraum-Kontrolle‘ (Kontrolle des vorhandenen Flussigkeitsstandes im zu
befullenden Behalter) vor der Befuillung der Behalter (§43 (2) 72);
Verpflichtende Uberfiillsicherung bei Bottom-Loading (§44 (2) Z1);
Wirkbereich mit 2,5 m gemessen von Anschlissen des Fahrzeuges und dem des Lagerbehalters
definiert (544 (3));
Auffangvolumen bei Bottom-Loading entsprechend 5 Minuten der maximalen Abgabemenge
oder bei Schnellschlusseinrichtungen ohne Selbsthaltung oder Uberfiillsicherungen
entsprechend der Menge bis zum wirksam werden der MaBnahme (= Reaktionszeit der
Sicherheitseinrichtung x der maximalen Abgabemenge (5§44 (4));
Fullanlagen in Raumen missen eine mechanische Absaugung an der Entstehungsstelle haben
mit einer 15 Minuten Nachlaufzeit (§44 (6));
Abtrennung des Betankungsbereiches bei Fullschachten /-schranken an Tankstellen zu anderen
Bereichen fur Tankstellen (845 (2));
Regale in Verkaufsraumen und Vorratsraumen mussen aus nichtbrennbaren oder schwer
entflammbaren Werkstoffen sein (847 (3) Z1);
In Verkaufsraumen muss ein Mindestabstand zu leicht brennbaren Materialen von 2,0 m
eingehalten werden (847 (3) 72);
In Regalfachern diirfen nur unverpackte nicht brennbare Waren gelagert werden (8§47 (3) Z3);
Ubergangsbestimmungen fiir bestehende Anlagen (§49):

a. Tausch des Uberwachungsmediums (= Behéltertausch siehe Frage 126) (§49 (1) 72);

b. Produktfiihrenden unterirdische Rohrleitungen in Doppelwandausfiihrung (§49 (1) Z5;)

sind die wesentlichen Anderungen an der VbF 2023 durch die Novelle 2024?

Das Erscheinen einer Novelle zur VbF 2023 kurz nach deren urspriinglichen Veroffentlichung wurde
aufgrund umsetzungstechnischer Schwierigkeiten notwendig, in welcher folgende Punkte der
urspringlichen VbF 2023 geandert wurden:

1.

Die Lagermengen in Sicherheitsschranken der GK 1 wurde auf max. 50 Liter durch Anderung des
§12 (1) Z4 lit. a) beschrankt, wo in der Ursprungsversion der VbF 2023 100l moglich waren,

sofern keine GK 2 - Mengen gelagert wurden.

Redaktionelle Anderungen ohne Auswirkung:

a. Im 833 (1) in der Tabellenuberschrift wurde der im Verordnungstext ansonsten verwendete
Begriff ,Lagerungsart‘ gegen den Begriffes ,Ort‘ getauscht.
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b. Im 8§33 (3) wurde in Z3 und 8§33 (4) Z3 des in der Ursprungsversion der VbF 2023
fehlerhaften Verweises auf Tabellenziffer 9 des §33 (1) ausgebessert.

3. Im 833 wurde ein neuer Absatz 1a eingefiihrt, womit der
a. 8§33 (1) (oberirdischen Lagermengen) auch fur Arbeitsstatten, auswartigen Arbeitsstellen

oder Baustellen und

b. zusatzlich §33 (1) Z1 (nur die Hochstmengen und nicht auch die Anzahl der jeweiligen
Lagerarten gem. Z2) auch fur Vorratscontainern auf Baustellen und auswartigen
Arbeitsstellen gilt.

4. Im §35 wurden die in der Ursprungsversion der VbF 2023 auBerst kritischen bewerteten
Schutzstreifen-Abstande entscharft, indem
a. der urspringliche §35 (1) mit den groBen Abstanden nur noch fiir GK 1, GK 2 und GK 3 gilt;
b. ein neuer §35 (2) fur GK 4 eingeflihrt wurde, wo die Abstande bis 40.000l mit 3m und uber

40.000l mit 5m geringer definiert wurden.

c. AuBerdem wurden die Abstande fiir bestehende Anlagen im §49 (1) Z6 fur GK 1, GK 2 und
GK 3 und fiir GK 4 im §49 (1) Z7 abgeandert.

5. Im 838 (3) wurde die ursprungliche Formulierung ,Bauprodukte, die keinen Beitrag zu einem
Brand leisten konnen‘ aufgrund der restriktiven Auslegung der aktuellen Europaischen Normung
durch ,nicht brennbare Baustoffe‘ bzw. ,brennbare Stoffe‘ ausgetauscht.

6. Der §39 (3) Z4 wurde dahin gehend geandert, dass nicht das gesamte Gebaude mit
Abgabeeinrichtungen aus nicht brennbaren Baustoffen (in der Ursprungsversion ,Bauprodukte,
die keinen Beitrag zu einem Brand leisten konnen‘) bestehen muss, sondern nur der davon
betroffene Gebaudeteil.

7. Es wurden fiir bestehende Anlagen umfassende Anderungen durch Abanderung des §49
durchgefuhrt:

a. Im 849 (1) Z1 wurde die Nicht-Anwendbarkeit des §7 (2) (Begehbarkeit von oberirdischen
Behaltern) gestrichen, weil schon in der Ursprungsversion der VbF 2023 eine eigene
Regelung im §49 (1) Z3 mit mindestens 2 Seiten begehbar und 2 Seiten einsehbar
vorhanden war.

b. Die unverhaltnismaBige Anwendbarkeit des 8m-Abstandes zwischen Ottokraftstoff-
Zapfsaulen und Gebauden (z.B. Shop) bzw. tieferliegenden Bereichen gem. §38 (3) Z2 und
Z3 fur bestehenden Anlagen in der Originalversion der VbF 2023 wurde im §49 (1) Z1 mit
der Novelle 2024 entfernt.

c. Eine ebenfalls kritische Festlegung in der Ursprungsversion der VbF 2023 die Dichtheit der
Domschachte gemalh 88 (2) 71 und 75 fur bestehende Anlagen ohne einer Setzung einer
Ubergangsfrist wurde nun an die Ubergangsfristen des §49 (1) Z2 (Anpassung an das
Leckmedium = Behaltertausch - siehe dazu auch Frage 126) angepasst.

d. Das groBte Problem der Ursprungsversion der VbF 2023 war die extrem kurze
Anpassungsfrist im §49 (1) Z2 lit. a) fur Lagerbehalter mit Baujahr bis 1985 bis zum
31.12.2025. Mit der Novelle wurde fur diese Behalter der lit. a) eine
Verlangerungsregelung unterhalb der lit d) eingefihrt:

i. Positive Dichtheitspriifung gem. §23 Z3 zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025
- Verlangerung bis 31.12.2027;

ii. Weitere positive Dichtheitsprifung gem. §23 Z3 zwischen 01.01.2027 und 31.12.2027
- Verlangerung bis 31.12.2029;

8. Die wiederkehrende Uberpriifung der zu den wesentlichen Sicherheitseinrichtungen
zahlenden mechanischen Uberfiillsicherungen gem. §26 (3) Z4 wurde durch den §49 (1) 75
aufgrund des enormen Aufwandes fur vor dem 30.06.2024 genehmigte Anlagen als nicht
notwendig definiert.

ACHTUNG: Die mechanischen Uberfiillsicherungen gemaB §26 (3) Z4 miissen bei neu ab dem
01.07.2024 genehmigte Anlagen jahrlich gemah §28 (1) Z9 mit enormem Aufwand geprift
werden. Daher empfiehlt sich bei diesen Anlagen der Einbau von elektronischen
Uberfiillsicherungen.

9. Die Schutzstreifen-Abstande gemal §35 wurde wie folgt fur vor dem 30.06.2024 genehmigte

Anlagen abgeandert:

a. 8§49 (1) 76 fur GK 1, GK 2 und GK 3 auf
i. =5.000l mit Om (kein Schutzstreifen)
ii. 5.000l =10.000l mit 10m

b. im §49 (1) Z7 fur Gasole auf
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i. =200.000l mit Om (kein Schutzstreifen)
10. Die oberirdische Gasol-Lagerung auf Tankstellen gemaB §36 (2) wurde fir vor dem
30.06.2024 genehmigte Anlagen gem. §49 (1) Z8 wie folgt definiert:
a. auf offentliche Tankstellen = 12.000 | moglich
ACHTUNG: ehemalige ,Karten-Tankstellen‘ gelten in der VbF 2023 als offentliche
Tankstelle und daher stellt diese Ubergangsvorschrift eine Verringerung der
oberirdischen Gasol-Lagermengen fir diese Tankstellen dar (siehe dazu auch Frage 26)!
b. auf Betriebstankstellen bis 20.000 | moglich
11. Eine ebenfalls umfangreiche bauliche AnpassungsmaBnahme mit der Ausstattung der
Fullstellen auf Tankstellen gem. §45 (1) und (2) fur vor dem 30.06.2024 genehmigte Anlagen
wurde durch den §49 (1) Z9 mit einer Ubergangsfrist von 10 Jahren nach Inkrafttreten der
Verordnung versehen, also bis 30.06.2034.
12. Der 849 (1) Z10 ist fur die Doppelwandigkeit der Rohrleitungen gem. §10 (3) textmaRig
unverandert. Allerdings gilt nun die 10 Jahres-Frist ab dem 1.7.2024.

5. Inwieweit nimmt die in Kraft getretene VbF 2023 auf bestehende Bescheide bei genehmigten
Tankstellen Einfluss?
Verscharfungen der Vorschriften in der VbF 2023 mussen unabhangig der Vorgaben in den
Bescheiden umgesetzt werden, wenn diese auch fur bestehende Betriebsanlagen gemah §49 (1)
gelten (z.B. Uber- Unterdruckiiberwachung des Doppelmantels, 3 Jahresintervall fiir einwandige
unterirdische Rohrleitungen).

6. Gilt mit in Kraft treten der VbF 2023 die Benzindampf Riickgewinnungs-Verordnung
BGBLII Nr. 67/2013 weiterhin?
Ja, die Veroffentlichung der VbF 2023 hat keinen Einfluss auf Gultigkeit der Benzindampf
Rickgewinnungs-Verordnung BGBL Il Nr. 67/2013.

1. Abschnitt - Allgemeines

7. Gilt die VbF 2023 nur fiir Gewerbebetriebe?
Nein, die VbF 2023 gilt auch fir die Lagerung von brennbaren Flissigkeiten
a) in eingeschrankter Weise fur Eisenbahnanlagen §1 (2),
b) in eingeschrankter Weise fur Rohrleitungsanlagen §1 (3),
c) in eingeschrankter Weise fir Arbeitsstatten, auswartige Arbeitsstellen und Baustellen §1
“)
d) fur Apotheken §1 (5) und
e) als luftfahrtrechtliche Vorschrift auf Flugplatze und Flughafen §1 (6)

8. Was bedeuten die Begriffe ,unterirdisch‘ und ,oberirdisch‘ im Sinne der VbF 2023?
,Unterirdisch‘ im Sinne der VbF 2023 bedeutet, wenn Behalter ganzlich oder auch nur teilweise in
Erdreich (z.B. mit Behalter mit Vorkopfraum) eingegraben sind. Zu den unterirdischen Behalter
zahlen dementsprechend auch Behalter in einem Hiinengrab, wo der Behalter nicht unterhalb der
Oberflache vergraben aber zugeschiittet ist.

Unterirdische Rohrleitungen sind jene Rohrleitungsteile, die im Erdreich vergraben sind und
deswegen nicht einsehbar sind.

,Oberirdisch‘ im Sinne der VbF 2023 sind somit alle anderen Arten der Aufstellung und Verlegung
von Behaltern und Rohrleitungen. Auch ein Behalter in einem Tankraum unterhalb der Oberflache
in einem KellergeschoB ist ein oberirdischer Behalter, weil eben nicht eingegraben.

9. Was sind ,Bodeneinrichtungen‘ im Sinne des 51 (6) der VbF 2023?
Mit ,Bodeneinrichtungen‘ gem. §1 (6) VbF 2023 sind Bauten, Anlagen und sonstige ortsfeste
Einrichtungen auf Flugplatzen gemal §59 Luftfahrtgesetz gemeint. Dazu zahlen somit u.a. auch
die Betankungseinrichtungen auf Flugplatzen bzw. Flughafen.
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10. Wie verhalt sich §2 Z 4 der 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung zur VbF 2023?
Nach §2 der 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung gilt diese nicht
fuir ,,Einzelhandelsbetriebe mit einer Betriebsflache bis 600 m? (d.h. auch Verkaufs- und
Vorratsraume; § 1 Abs. 1 Z 1)“ und fur ,,Betriebsanlagen die als Lager mit einer Betriebsflache bis
600 m? betrieben werden (§ 1 Abs. 1 Z 3)“ und in denen Stoffe und Gemische gelagert werden, die
als gefahrliche Stoffe oder Gemische einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, sofern nicht in
anderen Rechtsvorschriften Lagermengen oder spezielle Aufbewahrungsformen fir derartige Stoffe
und Gemische festgelegt sind“. Die VbF 2023 betrifft brennbare Flussigkeiten, mithin gefahrliche
Stoffe und Gemische. Lager fir brennbare Flissigkeiten wiirden daher die Anwendbarkeit der 2.
Genehmigungsfreistellungsverordnung verunmoglichen. Da die VbF 2023 jedoch in der Z 3 der
Tabelle in § 33 Lagermengen festlegt, die keine ,,spezielle Aufbewahrungsform* erfordern, ist bis
zu den dort genannten Mengen die 2. Genehmigungsfreistellungsverordnung fur die oben
genannten Anlagentypen anwendbar. GemaR §1 Abs. 1 VbF 2023 sind abgesehen davon die
allgemeinen MaBnahmen der VbF 2023 - insbesondere die Vorschriften fur die unzulassige
Lagerung nach § 31 sowie den maximalen Nenninhalt oder die Bruchfestigkeit der Behalter nach
§33 Abs. 2 - 5 - anzuwenden.

11. Wie sind fix an eine Anlage angeschlossene Transportbehalter (IBCs odgl.) zu beurteilen,
handelt es sich dabei um eine Lagerung gem. §2 (1)?

Fix Uber einen langeren Zeitraum an eine Anlage oder einen Anlagenteil angeschlossene
Transportbehalter (z.B. als Dosierbehalter) gelten als Teil des Arbeitsvorgangs. Es handelt sich
daher um einen Ausnahmefall nach § 2 Abs. 2 7Z 1 VbF 2023, somit um keine Lagerung im Sinne der
VbF. Die Eigenschaft als Transportbehalter andert daran nichts.
Voraussetzung hierfur ist, dass das Volumen des angeschlossenen Behalters einer technischen
Plausibilitat in Bezug auf den Arbeitsvorgang entsprechen muss (= keine ,,UbergroRe*); ist keine
VerhaltnismaBigkeit gegeben, dann kann es sich um eine Lagerung gem. § 2 Abs. 1 handeln (dies
gilt fur jegliche Behalterausfuhrung, also nicht nur fur Transportbehalter).

12. Ist eine brennbare Fliissigkeit mit Zuordnung zu einer Gefahrenklasse gem. VbF 1991
automatisch eine brennbare Fliissigkeit der entsprechenden Gefahrenkategorie gem. VbF 2023?

In den Ubergangsbestimmungen §49 (4) ist eine ,Transversion‘ von den Gefahrenklassen der
VbF 1991 zu den Gefahrenkategorie der VbF 2023 bezogen auf die gefahrlichen Eigenschaften
vorgenommen:

e 71 Gefahrenklasse | = Gefahrenkategorie 2

e 72 Gefahrenklasse Il = Gefahrenkategorie 3

e 73 Gefahrenklasse Il = Gefahrenkategorie 4
Der letzte Punkt ist unklar, da die Gef. Kat. 4 nur die namentlich genannten Stoffe ,Gasol‘ und
,Petroleum*‘ umfasst und nicht auch noch andere Gefahrenklasse Il - Produkte (z.B.
Scheibenfrostschutz). Die Gefahrenklasse Il der VbF 1991 umfasste brennbare Flissigkeiten mit
einem Flammpunkt von udber 55° C bis einschlieBlich 100°C, hingegen umfasst die VbF 2023 mit
Gasol und Petroleum nur zwei namentlich genannte Stoffe mit einem Flammpunkt uber 60°C.
Enthalt ein Genehmigungsbescheid eine Mengenbeschrankung fir eine bestimmte Gefahrenklasse,
dann gilt diese Beschrankung entsprechend der obigen ,, Transversion®“. Im Falle der
Gefahrenklasse Il bedeutet das, dass eine derartige Beschrankung - sofern keine bestimmten
Flussigkeiten im Bescheid genannt sind - sinngemal flir die vorhandenen brennbaren Flissigkeiten
der Kat. 4 gilt, also nur Gasol und Petroleum; andere brennbare Flussigkeiten der (ehemaligen)
Gefahrenklasse Il mit einem Flammpunkt bis 100° C sind von der VbF 2023 nicht mehr erfasst.
Eine Klassifizierung nach §3 VbF 2023 ist aber aufgrund der verschobenen Flammpunktgrenzen auf
jeden Fall sinnvoll.

13. Entsprechend die Gefahrenkategorien der CLP z.B. aus Sicherheitsdatenblatter jenen der
VbF 2023?
Im Allgemeinen schon, weil die gleichen Flammpunktgrenzen und Grenzen fiir den Siedebeginn bei
CLP und VbF 2023 verwendet werden. Aber es gibt folgende Ausnahmen:
e Ottokraftstoffe (Motorbenzin) werden trotz einem Siedebeginn um 35°C grundsatzlich als
Gefahrenkategorie 2 gem. §3 (5) definiert. Dies gilt auch dann, wenn die Methanolbeimischung
hoher ist als Ublich (z.B. ,,A20-Benzin“), es zahlt der Verwendungszweck.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

e Es gibt im Gegensatz zur CLP eine Gefahrenkategorie 4, welche nicht der Gefahrenkategorie 4
des GHS entspricht, sondern nur ,Gasole‘ und ,Petroleum® als namentlich genannte Stoffe
umfasst.

Ist eine Aktualisierung des Sicherheitsdatenblattes einer brennbaren Fliissigkeit aufgrund der

Neuerscheinung der VbF 2023 notwendig?
Ergeben sich Anderungen des Sicherheitsdatenblattes durch die VbF 2023, ist eine Uberarbeitung
notwendig. Sofern neue Informationen, die Auswirkungen auf die RisikomanagementmafBnahmen
haben konnen, oder neue Informationen uber Gefahrdungen verfligbar werden, ist das
Sicherheitsdatenblatt unverziglich zu aktualisieren, und muss allen fritheren Abnehmern der
letzten 12 Monate zur Verfiigung gestellt werden. Alle anderen Anderungen erfordern keine
unverziigliche Aktualisierung und auch kein erneutes Ubermitteln an friihere Kunden. Siehe auch
Sicherheitsdatenblatt_Folder.pdf (wko.at)

Ist mit Wasser verdiinnter gebrauchsfertiger Scheibenfrostschutz eine brennbare Fliissigkeit

gem. VbF 2023?
In vielen Fillen ja, weil die Verdiinnung mit Wasser keine wesentliche Anderung in der
Brennbarkeit der Flussigkeit ergibt. Erst bei sehr hohen Verdunnungsraten > 50% verandert sich die
Brennbarkeit. Mit einem Nachweis mit dem Negativergebnis der Priifung auf selbstunterhaltende
Verbrennung gemah §3 (4) entsprechend dem Punkt 2.6.4.5 CLP-VO konnen Scheibenfrostschutz-
Wassergemische als nicht-brennbare Flussigkeit definiert werden. Genaue Information uber die
Klassifizierung ergeben sich aus dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. Der §1 (9) VbF 2023 ist
fur Scheibenfrostschutz nicht anwendbar.

Sind Betriebsanlagen zur Lagerung von Treibstoffen mit Bio-Anteil trotz der Definition des §4
Z47 und Z48 im Geltungsbereich der VbF 2023?
Ja, alle Mineraldlprodukte in einem Gemisch mit Bioanteilen (B7, E5 bzw. E10) gelten als ,flussiges
Mineralolprodukt‘ entsprechend des §4 747 bzw. Z48.

Gilt die VbF 2023 fiir e-Fuels und Bio-Diesel bzw. Bio-Methanol?
E-Fuels, Bio-Diesel bzw. Bio-Ethanol sind zwar keine Mineralolprodukte, aber diese Produkte
werden genauso wie die Mineralolprodukte zum Betrieb von KFZ verwendet. Dementsprechend
sind insbesondere die §§ 36 - 42 der VbF 2023 bei dieser Art der Verwendung auch fur diese
Kraftstoffe anzuwenden.
Die weiteren Teile der VbF 2023 (Lagerung, Fullstellen usw.) gelten fir diese Kraftstoffe dann,
wenn die Flammpunktgrenzen des § 3 VbF 2023 zutreffen. Dies ist etwa bei Bio - Diesel nicht
anzunehmen.

Gilt die VbF 2023 fiir Alkylatbenzin (,,Aspen“)?
Alkylatbenzin ist ein Kraftstoff, der ublicherweise aus uberschussigen Gasen der Rohdldestillation
hergestellt. Alkylatbenzin gilt als , Kraftstoff“ mit der Zusatzeigenschaft, dass die Abgase arm an
CMR-Stoffen sind, und der vorwiegend fur die Verwendung fur handgefuhrte Gerate (Rasenmaher,
Motorsagen usw.) bestimmt ist. Alkylatbenzine haben einen sehr niedrigen Flammpunkt und einen
teilweise sehr niedrigen Siedebeginn ab 20° C und konnen daher in die Kategorie 1 der VbF 2023
fallen.
§ 4 7 47 VbF 2023 definiert Ottokraftstoff als flissiges Mineralolprodukt, das zum Betrieb von
Kraftfahrzeugen dient. § 3 Abs. 5 VbF 2023 legt fest, dass Motorenbenzin (Ottokraftstoff bzw.
Vergaserkraftstoff) als brennbare Flussigkeit der Kategorie 2 gilt. Da Alkylatbenzin auch (wenn
auch nicht vorwiegend) zum Betrieb von KFZ dienen kann, ist § 3 Abs 5 anwendbar, demnach ist
Alkylatbenzin eine brennbare Flussigkeit den Gefahrenkategorie 2.

Sind Schneidole auf Basis von n-Paraffine C10-C13 mit Flammpunkt 70°C bzw.
Korrosionsschutzprodukte mit Flammpunkt 62°C der Gefahrenkategorie 4 zu zuordnen?
Nein, die Gefahrenkategorie 4 umfasst lediglich die namentlich genannten Produkte ,Diesel‘ und
,Petroleum®. Alle anderen Produkte auch jene mit einem Flammpunkt > 60°C sind keine
brennbaren Produkte gem. der VbF 2023.

© WKO / FVMI - VbF 2023 - Fragen und Antworten_V7.0 8/32 10.11.2025


https://www.wko.at/service/Startseite.html
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Sicherheitsdatenblatt_Folder.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P3/NOR40251101?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=3&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=de940042-f0c9-4a09-a9b2-63cd287410a8
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P1/NOR40251099?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=1&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=fb12532a-c638-4a63-90b4-501a4cf2516f
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be3c4153-c5da-406d-b03e-241893a25776
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be3c4153-c5da-406d-b03e-241893a25776
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be3c4153-c5da-406d-b03e-241893a25776
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be3c4153-c5da-406d-b03e-241893a25776
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=36&BisParagraf=42&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=05.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012177&FassungVom=2023-04-05&Artikel=&Paragraf=3&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=02.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8fe5eb27-f3b4-44ac-b12e-b016108c4e1b
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P3/NOR40251101?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=3&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=02.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ba89fd0e-1787-42a1-aff6-5c380a9a9dac
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P3/NOR40251101?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=3&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=02.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ba89fd0e-1787-42a1-aff6-5c380a9a9dac

_
VbF 2023 - Fragen und Antworten - Version 7.0 mmm—

20. Ist Heizol leicht Schwechat 2000 ein Gasol und somit ein Produkt der Gefahrenkategorie 4 der
VbF 20237

Heizol leicht Schwechat 2000 gilt nicht als Gasol und gilt somit nicht als Produkt der
Gefahrenkategorie 4 der VbF 2023.
Die konkrete Zuordnung der Produkte zu Produktgruppen (z.B. Gasole) erfolgt aufgrund der
Kombinierten Nomenklatur. Nach der Erdolstatistik-Verordnung 2011, BGBL. Il Nr. 226/2011 idF der
Verordnung BGBL. Il Nr. 352/2014, sind Gasole Produkte der Positionen 2710 19 31, 2710 19 35,
2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 und 2710 20
19 der ,,Kombinierten Nomenklatur®.
Heizol leicht Schwechat 2000 hat lt. Lieferspezifikation der OMV eine KN (Zollnummer)
von 2710 19 66, und diese KN wird nicht unter der Reihe fur Gasole genannt.

21. Gilt die VbF 2023 fiir Arzneimittel, Lebensmittel und Aromastoffe, Futtermittel, kosmetische
Mittel und Medizinprodukte?
Diese Produkte sind gem. §1 (7) aus der VbF 2023 ausgenommen. Zur Beurteilung sind die
jeweiligen Materiengesetze und das ASchG maBgebend, die VbF kann als Beurteilungsgrundlage
herangezogen werden.

22. Gilt die VDbF 2023 fiir ein GroBtanklager mit oberirdischer Lagerung?
Die VbF 2023 gilt nur fiir Lagerung in Behaltern = 130m? (§1 (8) Z1) und fiir Gesamtlagermenge
oberirdisch = 520 m? (§1 (8) Z2) und somit nicht firr die Lagerungen / Behalter eines
GroBtanklagers, weil vor allem fir diese andere Einzelfall-Betrachtungen und insbesondere die
SEVESO-Vorschriften gelten.
Die Formulierung des §1 Abs. 8 bringt mit sich, dass samtliche Einzelmengen innerhalb einer
Betriebsanlage zusammengezihlt werden miissen. Ergibt sich dadurch eine Uberschreitung der
obigen Mengen, so ist die VbF 2023 fur die betreffende Betriebsanlage nicht anzuwenden und gilt
als ,,Stand der Technik“ fur ein Genehmigungsverfahren.
§ 44 VbF 2023 gilt jedoch jedenfalls Pkt. 113.

2. Abschnitt - Technische Ausfihrung und technische
Anforderungen

23. Muss die Transportleitung genehmigt nach dem Rohrleitungsgesetz auch doppelwandig
ausgefiihrt werden?
Nein, den die Vorschrift gemaf §10 (3) gilt nur fur Rohrleitungen, welche in den
Begriffsbestimmungen im §4 Z14 als ,an Lagerbehalter angeschlossene Einrichtungen zur Befillung
von Behaltern ... beschrieben sind.
Es gilt die VbF 2023 nur fur ,Nebenanlagen® der Transportleitungen (z.B. Slope-Behalter)

24, Gilt das Abstellen von Kesselwagone in einem Tanklager als Lagerung gem. §4 74?
Kesselwagone sind beim Be- und Entladevorgang gemal §2 (2) Z4 lit. c von der VbF 2023
ausgenommen und gilt das Abstellen wahrend dieser Zeit somit auch nicht als Lagerung.
Zusatzlich sind Eisenbahnanlagen gem. §2 (2) Z5 komplett aus der VbF 2023 ausgenommen. Dabei
ist zu beachten, dass das Anschlussgleis eisenbahnrechtlich als ,,Eisenbahnanlage® genehmigt sein
muss. Dann gilt auch der ,,21-Tage-Erlass“, wonach das Abstellen vor oder nach einem Be- oder
Entladevorgang maximal 21 Tage in Anspruch nehmen darf. Ist die Gleisanlage Teil einer
Betriebsanlage, gelten allerdings die einschlagigen gewerberechtlichen Bestimmungen.

25. Was sind Betriebstankstellen gem. VbF 2023?
An Betriebstankstellen dirfen nur betriebseigene Fahrzeuge bzw. Fahrzeuge zur Auslieferung an
Kunden (z.B. Autohandlern) betankt werden (84 731).
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Gelten Tankstellen als Betriebstankstelle gem. VbF 2023, wo nur berechtigte Personen
(Kartenbesitzer) abholen konnen (Karten-Tankstellen)?
Nein, ,Karten-Tankstellen‘, sind entgegen der VbF 1991 offentliche Tankstellen. An
Betriebstankstellen konnen bzw. durfen nur Betriebsmitarbeiter tanken oder die Produkte zum
Transport zum Kunden verladen werden (§4 731).

Darf eine Tankstelle auBerhalb der Betriebszeit beliefert werden?
Nein, eine Belieferung einer Tankstelle darf nur wahrend der Betriebszeiten erfolgen. Kann jedoch
auBerhalb der Offnungszeiten der Tankstelle beliefert werden. Dementsprechend ist bei der
Genehmigung auf eine deutliche Unterscheidung zwischen Betriebszeiten der Tankstellen (z.B.
24h) und den tatsachlichen Offnungszeiten (z.B. 06:00 - 22:00 Uhr) zu achten.

Wie ist die Betriebszeit, wenn diese im Bescheid nicht definiert wurde?
In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass bei der Genehmigung keine Beschrankungen
fur die Betriebszeit der betroffenen Tankstelle erforderlich waren. Dementsprechend darf bei
einer solchen Tankstelle von einer genehmigten Betriebszeit von 0 - 24 Uhr ausgegangen werden.
Die Offnungszeit kann sich von der Betriebszeit unterscheiden, siehe dazu auch Antwort 27.

Darf eine unterirdische Tankanlage bei Leckalarm weiter betrieben werden?
Nein, Behalter und Rohrleitungen diirfen nur im dichten Zustand betrieben werden (85 (2)). Eine
Entleerung hat ,unverziglich® zu erfolgen. Wobei unter ,unverziglich® in der Praxis bedeutet, dass
ein Behalter nicht neuerlich befiillt wird, die Ursache des Leckalarms untersucht wird und ein
Fehlalarm ausgeschlossen wird, das Produkt abverkauft wird und das Produkt zeitnah entleert
wird.

Muss der Maximal-Fiillgrad am Tankinhaltsmesssystem (z.B. Peilstab) auch wieder
gekennzeichnet werden?
Ja, die Vorschrift wurde von der VbF 1991 ibernommen und ist jetzt im 85 (6) definiert.

Ist die ,Ausziehsicherung‘ bei Peilstaben auch wieder vorgeschrieben?
Ja, die Vorschrift wurde von der VbF 1991 ibernommen und ist jetzt im 86 (3) definiert.

Diirfen unterirdische Doppelwandbehalter mit Leckfliissigkeitsiiberwachung verwendet werden?
Nein, es darf nur eine gasformige Doppelmanteliiberwachung bei unterirdischen
Doppelwandbehaltern eingesetzt werden. Mit einer entsprechenden Ubergangsfrist gilt dies auch
fur bestehende Tankstellen (siehe dazu auch Frage 126)

Was gilt als ausreichende Dimensionierung der Liiftungsleitung?
Folgenden Dimensionierung der Luftungsleitungen gelten als ausreichend:
e Bei Befullung durch freies Gefalle mit Fullleitung DN 80 ist eine Entliftung /
Gaspendelleitung bei Neuanlagen DN50 bzw. bei Altanlagen DN 40 ausreichend.
e Bei Befullung eines oberirdischen Behalters mit einer Ublichen Tankwagenpumpe (bis max.
750 l/min Fordervolumen) eine Fullleitung DN 80 ist eine Entliftung / Gaspendelleitung
bei Neuanlagen DN50 bzw. bei Altanlagen DN 40 ausreichend.

Keine gemeinsame Liiftungsleitung in einer betriebseigene Verwertungs- oder

Behandlungsanlage?
§ 6 Abs. 5 Z 3 verbietet eine gemeinsame Luftungsleitung fir brennbare Flissigkeiten
verschiedener Gefahrenkategorien bzw. fir Flissigkeiten, die miteinander gefahrliche Reaktionen
eingehen konnen. § 6 Abs. 5 Z 5 gestattet eine Entliiftung in Form einer Einleitung in eine
betriebseigene Verwertungs- oder Behandlungsanlage. Normalerweise fungiert die Luftungsleitung
fur Behalter fir brennbare Flissigkeiten als Be- und Entliiftung, bei Entnahme zum Druckausgleich
als Beluiftung, bei Drucksteigerung im Behalter z.B. durch Temperatureinflisse als Entliiftung. Das
kann bei einer gemeinsamen Leitung dazu fuhren, dass im Beluftungsfall Vermischungen auftreten,
die selbst bei geringen Mengen schon zu Flammpunktanderungen o.a. fiihren konnen. Ist allerdings
ein Leitungssystem nur als Entluftung ausgefiihrt und befindet sich ein gesondertes
Beluftungsventil am Behalter, so ist diese Ausfihrung einer getrennten Leitungsfuhrung
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gleichwertig und eine gemeinsame Zuflihrung von Dampfen aus einem Behalter in eine
Verwertungs- oder Behandlungsanlage zulassig.

35. Miissen Lagerbehdlter mit einem Fiillanschluss ausgestattet sein?
Ja, Ausnahme Behalter = 1.000 Liter fur Gef. Kat 4 (§6 (6) Z1)

36. Miissen Behilter mit einer Uberfiillsicherung ausgestattet werden?
Ja, Ausnahme Behalter = 1.000 Liter fur Gef. Kat 4 (§6 (6) Z2)

37. Miissen Lagerbehdlter mit einer Sicherung gegen selbsttatiges AusflieBen (Heberunterbrechung)
ausgestattet sein?
Ja, wenn durch die Anlagen-Konstruktion ein selbsttatiges AusflieBen nicht verhindert ist (z.B. bei
unterirdischen Behaltern), muss eine entsprechende Einrichtung (vor allem bei oberirdischen
Behaltern) vorhanden sein (86 (6) Z3).

38. Miissen Lagerbehdlter mit Detonations- bzw. Deflagrationssicherungen ausgestattet werden?
Ja, wenn ein Rickzindung in den Behalter nicht ausgeschlossen werden kann und daraus
entsprechende Gefahren entstehen konnen (§6 (7)). Bei folgenden Ausfuhrungen ist keine
Detonations- bzw. Deflagrationssicherung notwendig:
e bei Normalbedingungen bei Gasolen (Flammpunkt = 60°C);
e der Behilter explosionsdruckstoBfest entsprechend der Klasse C nach ONORM EN 12285-1;
e die an den Behalter angeschlossene Rohrleitung immer flussigkeitsgefullt (z.B. Rohrleitung
von oder zu einem oberirdischen Behalter);

39. Miissen Diesel-Tanks mit einer Detonations- bzw. Deflagrationssicherungen ausgestattet
werden?
Grundsatzlich ist eine Absicherung bei Normalbedingungen von Diesel-Lagerbehaltern mit
Detonations- bzw. Deflagrationssicherungen nicht notwendig, auch nicht wenn der Fillschrank-
bzw. Fullschacht innerhalb des Wirkbereiches einer Ottokraftstoff-Zapfsaule gem. §38 (2) liegt.

Wird Diesel mit Ottokraftstoffen im gleichen Fullschrank /-schacht an Tankstellen abgegeben, so
kann wegen der Gefahr der Vermischung eine der folgenden MaBnahmen gewahlt werden:
e ein Produkterkennungssystem, welches in Verbindung mit der Tankwagenelektronik die
Abgabe eines falschen Produktes in den unterirdischen Lagerbehalter verhindert;
e das Rohrleitungsende ist mit einem dichtschlieBenden Absperrventil / Kugelhahn versehen
und wird nur geoffnet, nachdem ein Fulleinrichtung (z.B. Schlauch) angeschlossen ist;
e das Rohrleitungsende mit einer dichtschlieBenden Ruckschlagklappe / Rickschlagventil
versehen und erst durch den Produktfluss offnet;
e das Rohrleitungsende ist mit einer dichtschlieBenden Trockenkupplung versehen und
offnet erst durch den Anschluss der Fulleinrichtung (z.B. Schlauch);
e die Fullrohrleitung der Gefahrenkategorie 4 wird durch eine Flammendurchschlagsicherung
gleich wie fur Gefahrenkategorie 1, 2, 3 gesichert.

40. Miissen Behdlter gemaB 57 (3) und Rohrleitungen bzw. Rohrleitungsanschliisse gem. §10 (4)
gegeniiber der derzeitigen Beschilderung / Beschriftung an Tankstellen und GroBtanklagern
zusatzlich mit den Gefahrenkategorien gekennzeichnet werden?

Nein, die Handelsbezeichnungen (Benzin, Super, Diesel, Heizol extra leicht etc.) sind bei den
betroffenen Arbeitnehmern bestens bekannt und sie sind mit deren Gefahren bzw.
Gefahrenkategorien vertraut- siehe dazu Frage 41.

41. Wie miissen Behalter gemaB 57 (3) und Rohrleitungen bzw. Rohrleitungsanschliisse gem. §10 (4)
gekennzeichnet werden?
Handelt es sich um Massenprodukte (Benzin, Super, Diesel, Heizol extra leicht etc.) auf Tanklagern
und Tankstellen, so genugt die Handelsbezeichnung (Benzin, Super, Diesel, Heizol extra leicht
etc.).
Ansonsten sind in Abhangigkeit der Umstande folgende Kennzeichnungen sinnvoll:
e Handelsbezeichnung / interne Bezeichnung
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e Gefahrenkategorie (z.B. vorangestelltes ,GK* oder ,Gef. Kat.‘ und der Kategorie Ziffer als
arabische Ziffer)
e Gefahrenrelevante Merkmale (z.B. Uberfiillsicherung, Kontrolle auf Uberdruck etc.)

42. Miissen Domschachte mit Riesel verfiillt werden?

Besteht die Moglichkeit zur Bildung explosionsfahiger Atmospharen im Domschacht durch

e Lage des Domschachtes im Wirkbereich einer Zapfsaule oder eines Fullschachtes, -schrankes
fur Gef. Kat. 2 oder 3 (Anmerkung: das betrifft auch Domschachte fur Produkten der Gef. Kat.
4),

e Vorhandensein eines Peilstabes bei Behaltern fiir Gef. Kat 2 oder 3,

so ist das explosionsfahige Volumen auf ein MindestmaB gem. 88 (2) Z7 zu minimieren, indem der

Domschacht z.B. mit Riesel (nicht klumpender Kies mit einer Kornung zwischen 4 mm - 8 mm)

befullt wird. In diesem Fall ist die Einsehbarkeit der Domschacht-Einbauten erschwert moglich und

zur Kontrolle der Dichtheit der einwandigen Rohrleitungen ist ein geschlitztes Kontrollrohr im

flussigkeitsdichten Domschacht eingesetzt werden (siehe dazu auch Frage 63).

Alternativ zur Befullung mit Riesel kann durch Verwendung eines zugelassenen Fullmaterials der
Explosionsverlauf auf einen unschadlichen Umfang beschrankt werden. Bei Verwendung eines
solchen Fullmaterials sind folgende MaBnahmen erforderlich:
e Sicherstellung der elektrostatischen Ableitung z.B.

e Verbindung der metallischen Teile (Bligelung) elastischen Rohrverbindern

e Elektrisch ableitbarer Domschachtdeckel
e Einbau eines Trittgitters

Ist gemaR den obigen beschriebenen Umstanden mit keiner ex-Zone im Domschacht zu rechnen, so
sind folgende MaBnahmen bei Gef. Kat. 2 oder 3 Behaltern notwendig:
e Elektronische Tankinhaltsanzeige
e Sicherstellung der elektrostatischen Ableitung z.B.
e Verbindung der metallischen Teile (Bligelung) elastischen Rohrverbindern
o Elektrisch ableitbarer Domschachtdeckel

Bei Behaltern der Gef, Kat. 4 auBerhalb von Wirkbereich einer Zapfsaule oder eines Fullschachtes,
-schrankes fur Gef. Kat. 2 oder 3 ist keine Verfillung erforderlich und es kann auch weiterhin die
handische Peilung mit einem Peilstab durchgefuhrt werden.

Domschachtdeckel sollten aus Griinden des Brandschutzes und der Produktsicherheit versperrbar
ausgefuhrt sein (siehe dazu sinngemal auch Antwort zu Frage 113), welcher nur durch Schlussel
oder Werkzeug (z.B. Vierkant) geoffnet werden kann.

43. Diirfen unterirdische Lagerbehalter iiberbaut werden?
Unterirdische Lagerbehalter mussen gemal 88 (3) einen Mindestabstand von 0,5 m voneinander
und von 1,0 m von Grundgrenzen und Fundamenten angrenzender Bauwerke aufweisen. Diese
Regelung bestand sinngemaf schon in der VbF 1991 §49 Abs. 1 und Abs. 2 und soll den Schutz der
unterirdischen Lagerbehalter sicherstellen. AuBerdem mussen gemal §8 (4) die Lagerbehalter eine
Uberdeckung von mind. 0,8 m aufweisen, damit Lasten - insbesondere Verkehrslasten - oberhalb
des unterirdischen Behalters sicher verteilt und die Sicherheit des Behalters gewahrleistet ist.
Ahnlich war dies in der VbF 1991 §50 Abs. 1 schon festgeschrieben, allerdings war der Abstand der
zur festen Fahrbahndecke mit 1,0 m definiert.

Eine Uberbauung der Behilter ist nur dann zulassig, wenn die Sicherheit der unterirdischen
Lagerbehalter gewahrleistet sind. So gesehen ist ein horizontaler Mindestabstand von 0,8 m zu den
uberbauten Bauteilen sicherzustellen, wenn die uberbauten Bauteile keine hoheren Krafte auf den
unterirdischen Behalter ergeben, als bei Verkehrslasten Ublicherweise auftreten (z.B. Fullschrank,
Zapfsauleninsel). Bei groBeren durch Bauteile verursachten Lasten als jene der maximal durch
Verkehrslasten auftretenden Krafte sind zusatzlich MaBnahmen zur Ableitung der Krafte vom
unterirdischen Lagerbehalter erforderlich. Entsprechenden statischen Berechnungen der
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einschlagigen Berechnungsmethoden (z.B. Eurocodes) miussen in diesem Fall ermittelt und der
Sicherheit des Behalters nachgewiesen werden.

AuBerdem sollte bei der Uberbauung beriicksichtigt werden, dass der unterirdische Lagerbehalter
in der Regel eine geringere Lebensdauer aufweist als im Allgemeinen Bauwerke. Damit ist der
Austausch oder Stilllegung am Ende der Lebenszeit des Behalters in der Planung der Uberbauung
zu berlicksichtigen. Bei zur Lagerung der brennbaren Flussigkeit im unterirdischen Lagerbehalter
zugehorigen Bauteilen (z.B. Fillschrank, Tankstellenteile) ist eine solche Beriicksichtigung bei der
Planung der Uberbauung nicht notwendig.

44, Miissen die Domschachte von bestehenden Anlagen gem. §8 (2) Z1 und Z5 dicht sein?
Aufgrund der Umweltgefahrdungen, die bei Undichtheiten der einwandigen Rohrleitungen im
Domschacht auftreten konnen, ist diese Frage mit Ja zu beantworten, wobei sich die Dichtheit des
Domschachtes auf die unteren 20cm gemessen vom Behalterscheitel bezieht.
Da es sich dabei aber um umfangreiche bauliche NachriustungsmaBnahme handelt, wurde mit der
Novelle 2024 die stufenweisen Ubergangsfristen entsprechend der Anpassung an das
Leckuberwachungsmedium des §6 (4) im 849 (1) Z2 (=Behaltertausch) eingefihrt.

45. Diirfen in einer Betriebsanlage mehrere Lagerraume gemaB § 33 VbF vorhanden sein?
Die Tabelle in § 33 VbF verwendet in Z 6 die Mehrzahl (,,Lagerraume“), demnach ist eine Lagerung
in mehreren Lagerraumen bis zur jeweiligen Hochstgrenze pro Gefahrenkategorie und bis zur
Hochstgrenze pro Betriebsanlage nach § 1 Abs. 8 VbF zulassig (bei groferen Lagermengen muss die
Behorde eine Einzelfallentscheidung treffen, wird aber ublicherweise die VbF als Regel der
Technik heranziehen).

46. Miissen Lagerrdaume in jedem Fall zwei Liiftungsleitungen fiir die boden- und deckennahe Be-
und Entliiftung aufweisen, die auBerhalb des Lagerraumes brandbestandig verkleidet sein
miissen (sofern keine Brandschutzklappen installiert sind)?

Nein, es ist zulassig, die Zuluftoffnung direkt zu einem Nachbarraum anzuordnen; diese ist
jedenfalls mit einer Brandschutzklappe zu versehen.

47. Miissen Lagerraume ausschlieBlich einer natiirlichen Liiftung mit einem gesamten Querschnitt
von 1 % der Bodenflache, mindestens aber jeweils 200 cm? in Boden- und Deckennihe
aufweisen?

Nein, gemaB TRGS 510 kann auch eine mechanische Luftung mit einem 0,4 - fachen Luftwechsel
installiert werden. § 11 Abs. 1 Z 8 besagt lediglich, dass die natirliche Liftung in der dort
beschriebenen Form ,,jedenfalls* ausreicht. Zu beachten ist, dass der Lagerraum je nach Volumen
als Ex-Zone 2 gilt und die Verfugbarkeit der Luftung im Ex-Dokument dargestellt sein muss.
Abweichend davon muss der Lagerraum nicht als Ex-Zone ausgefiihrt sein, wenn eine mechanische
Luftung mit einem 2-fachen Luftwechsel standig in Betrieb ist und die Funktionsfahigkeit der
Luftung Uberwacht wird. Der 0,4-fache Luftwechsel ist grundsatzlich auch ohne mechanische
Liftung realisierbar, allerdings erfordert dies eine abgestimmte konstruktive Anordnung der
Luftungsoffnungen.

48. Miissen die Bodenbeladge von Lagerraumen nicht brennbar ausgefiihrt sein?
Nein, es ist zwischen den Begriffen ,,FuBboden“ und ,,FuBbodenbelag* zu unterscheiden. In
§13 (1) Z1 der VEXAT (Verordnung explosionsfahige Atmospharen) ist gefordert, dass der FuBboden
von Raumen mit Ex-Atmosphare nicht brennbar (Baustoffklasse A nach EN 13501-1) ausgefihrt sein
muss, nach §13 (1) Z2 VEXAT muss hingegen der FuBbodenbelag der Baustoffklasse B (schwer
entflammbar) entsprechen. Es ist daher zwischen den Begriffen ,,Fuboden* und ,,FuBbodenbelag*
zu unterscheiden.

49, Gilt ein Sicherheitsschrank gem. VbF 2023 auch als Giftschrank gem. Giftverordnung?
Ja, sofern der Schrank versperrbar ist, erfiillt der Sicherheitsschrank auch die Anforderungen des
§ 12 GiftVO. Die Zusammenlagerungsverbote gem. § 12 und § 32 VbF 2023 sind zu beachten.
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50.

51.

52.

53.

54.

Wie ist die Anforderung ,feuerbestandig” in § 12 (1) Z 1 zu verstehen?
Der Begriff ist streng genommen nicht korrekt, da die Begriffe ,,feuerbestandig”, ,,feuerhemmend*
usw. nur fur Bauteile gelten und die diesbeziglichen Priifnormen andere Zielsetzungen haben.
Richtig musste es ,,Feuerwiderstandsfahigkeit® lauten, wobei die entsprechende Norm EN 14470-1
ebenfalls auf eine Zeitdauer von 90 Minuten ausgerichtet ist, wahrend der der Inhalt des
Sicherheitsschrankes keinen Beitrag zum Brand auBerhalb leisten darf.

»dicherheitsschranke zur Herstellung einer Brandabschnittsbildung” gemaB §4 Z19 - Kann man
beliebig viele Sicherheitsschranke aufstellen?
Gemeint ist, dass pro Brandabschnitt die Lagermengen gemal §33 (1) Z2 in Sicherheitsschranken
aufbewahrt werden diirfen. Der Sicherheitsschrank bildet zwar selbst einen ,,Quasi-
Brandabschnitt®, ist aber nicht selbst der in der Uberschrift des Tabellenabschnitts der Z1 - Z5 des
§33 bezeichnete Brandabschnitt

Miissen Auffangwannen gemaB §13 VbF 2023 feuerbestandig gemaB §4 Z17 sein?
Es muss die Dichtheit der Auffangwanne gemaB § 13 (2) fur die Dauer bis nach dem Brand
sichergestellt sein. Auffangwannen bestehen ublicherweise aus einer tragenden Konstruktion
(Metall, Beton) und ggf. aus einer Innenauskleidung (Kunststoffe, Kunstharz) zur Herstellung der
Dichtheit. Die Dichtheit muss nach einem Brand ,,ausreichend* fiir die Dauer der Entsorgung
ausgetretener Flussigkeiten bestehen bleiben, was nicht bedeutet, dass diese Dichtheit
uneingeschrankt gegeben sein muss. Die Innenauskleidung darf keinen Beitrag zum Brandereignis
leisten, d.h. sie darf nicht ursachlich zur Entzlindung fiihren und keine wesentliche Erhohung der
Brandlast bewirken (dies ware z.B. bei schwer entflammbaren Werkstoffen in geringer Starke
gegeben).
Fur Kunststoffauskleidungen sind zusatzlich die Vorgaben hinsichtlich der Ableitung
elektrostatischer Aufladungen mit 108 Q gemah dem §21 der VbF 2023 zu beriicksichtigen.

Ist bei den Volumina der Auffangwannen die Loschwasserriickhaltung beriicksichtigt?
Nein.

Sind oberirdische Lagerbehalter aus Kunststoff zuldssig?
Grundsatzlich ja, allerdings bestehen spezifische Einschrankungen. Bei ADR-gepriiften Behaltern
ist davon auszugehen, dass die elektrostatische Ableitfahigkeit geprift wurde und gegeben ist, bei
groBeren Behaltern ist dies nachzuweisen. §5 (1) VbF 2023 besagt: ,,Wandungen von Behaltern...
missen im bestimmungsgemaBen Betrieb gegeniiber den zu erwartenden... thermischen...
Beanspruchungen... bestandig sein“.
Die Abmessungen der Schutzstreifen nach §35 sind nicht in jedem Fall ausreichend, um bei einem
Brand neben einem Kunststoffbehalter ein Versagen der Wandung durch thermische Einwirkung zu
unterbinden. Es kann daher notwendig sein, MaBnahmen fur den Einzelfall vorzusehen.

3. Abschnitt - Explosionsgefdhrdete Bereiche

55.

Muss das fiir eine bestimmte Anlage bestehende Explosionsschutzdokument gem. VEXAT
aufgrund des Abschnittes 3 der VbF 2023 angepasst werden?
Ja, wenn es den Blitzschutz betrifft: GemaB §21 (4) Z3 sind die MaBnahmen zum Blitzschutz im
Explosionsschutzdokument zu beschreiben und dieses gilt auch fiir bestehende Anlage.

Nein, wenn es Zonen-Definitionen betrifft. Das bestehende Explosionsschutzdokument bezieht sich
konkret mit den MaBnahmen und insbesondere der Definition der ex-Zonen auf die betroffene
Anlage und diese Paragrafe gelten nicht fir bestehende Anlagen und es besteht keine
Anpassungspflicht.

Im §15 VbF 2023 konnen auch fiur neue Anlagen Abweichungen in den jeweiligen
Explosionsschutzdokumenten gegentiiber den ex-Zonen Definitionen gemacht werden.

Trotzdem empfiehlt es sich, die Regelungen zu den ex-Zonen der VbF 2023 mit jenen des
bestehenden Explosionsschutzdokumentes zu vergleiche, ggf. gibt es sogar ex-Zonen-Reduktionen.
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56. Miissen die ex-Zonen Definitionen des Abschnitt 3 der VbF 2023 in das
Explosionsschutzdokument fiir eine bestimmte Anlage 1:1 iibernommen werden?
Nein, im §15 VbF 2023 konnen Abweichungen in den jeweiligen Explosionsschutzdokumenten
gegeniber den ex-Zonen Definitionen des Abschnittes 3 (§§16 - 19) festgelegt werden, wenn es
,»die Umstande des Einzelfalles“ begriinden. Trotzdem empfiehlt es sich die Definition der VbF
2023 wenn moglich anzuwenden.

57. Muss der Abluftventilator in ex-Ausfiihrung ausgefiihrt sein (Ex 113G T3), welcher standig in
Betrieb ist und einen 2-fachen Luftwechsel in einem Lagerraum sicherstellt (§18 (2) Z3)?

Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei Ausfall des Ventilators keine
explosionsgefahrlichen Konzentrationen gem. VEXAT angesaugt werden, ist ein entsprechendes
und fur die Umstande geeignete Betriebsmittel zum Absaugen der Luft im Lagerraum einzusetzen.
Eine Bewertung der Umstande und die MaBnahmen sind im zugehorigen Explosionsschutzdokument
sinnvoll.
Das Erfordernis einer ex-Ausfiihrung ergibt sich aus dem moglichen Zustand des (kurzfristigen)
Ausfalls des Ventilators; wenn er wieder anlauft, saugt er u.U. Ex-Atmosphare. Der Ausfall musste
von aufBen erkennbar sein und dieser Zustand durch organisatorische MaBnahmen beriicksichtigt
sein (ist nicht in der VbF 2023 geregelt). Bei konsensmaBigem Zustand sind an die anderen
Einrichtungen im Lagerraum (Leuchten etc.) keine Anforderungen gestellt.

4. Abschnitt - Unterlagen und Priifungen

58. Welche Unterlagen miissen einer Einreichung im Zusammenhang mit brennbaren Fliissigkeiten
beigelegt werden?
Gemal §22 (2) VbF 2023 sind folgende Unterlagen der Einreichung beizulegen:
1. Art der Lagerung (z.B. Lagerbehalter, Zusammenlagerung, Lagerraume,
Auffangeinrichtungen, Logistik - Manipulationen);

2. nach Gefahrenkategorien aufgeschlusselte Lagermengen;

3. technische Ausfuhrung von Behaltern, Rohrleitungen, Lagerraumen und Einrichtungen zur
Manipulation (z.B. Fillstellen, Abgabeeinrichtungen);
Explosionsschutzkonzept;
Angaben zum Blitzschutzsystem;
Nachweise der Materialeignung und
Plandarstellungen (z.B. Lage- und Grundrissplane, Rohrleitungsplane).

Nooh

59. Miissen Rohrleitungsplane auf bestehenden Tankstellen gemaB §22 der VbF 2023 aufliegen?
Nein, denn der §22 der VbF 2023 umfasst 2 Teile:

1. Im §22 (1) werden die Anforderungen beschrieben, welche Unterlagen auf jeder Tankstelle
aufliegen miussen - namlich der Nachweis des Flammpunktes fur samtlich auf der
Betriebsanlage gelagerten brennbaren Flussigkeiten (z.B. durch Sicherheitsdatenblatter).

2. Im 8§22 (2) werden die zusatzlichen Anforderungen fiir ein Ansuchen um Genehmigung der
Tankstelle in Verbindung mit den Anforderungen des § 353 GewOQ beschrieben.
Dementsprechend sind diese in Ziffer 1 bis Ziffer 8 §22 (2) angefiihrten Unterlagen (siehe
auch Frage 58) nur fir das Ansuchen vorzubereiten und der Behorde zu ubersenden.

Die Nicht-Erwahnung des §22 (2) in den Ubergangsbestimmungen des §49 (1) Z1 bedeutet, dass
auch fur bestehende Anlagen bei einer genehmigungspflichtigen Anlagenanderung die
Anforderungen des §22 (2) fur die Dokumentenbereitstellung gelten.

60. Miissen Sicherheitsdatenbldtter in Papierform auf der Tankstelle gemaB §22 der VbF 2023
aufliegen?
Nein, diese durfen auch in elektronischer Form aufliegen (siehe auch Einfuhrungserlass VbF 2023
der Arbeitsinspektion).
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61. 5§25 (1) Z2 verlangt bei der erstmaligen Priifung den Nachweis der Dichtheit von
Lagerbehaltern; reicht dafiir die Werkspriifung mit Wasser aus?
§ 25 (1) verlangt als erstmaligen Nachweis einen Nachweis auf Dichtheit gemaB § 23 VbF 2023.
Dieser Nachweis ist vor Ort, d.h. nach Einbau oder Aufstellung des Behalters zu erbringen, da beim
Transport vom Werk zum Aufstellungsort Schaden auftreten konnen, welche die Dichtheit
beeintrachtigen.

62. Welche Einflussnahme hat die neue VbF 2023 auf wiederkehrende Uberpriifungen, wenn
Priifintervalle in bestehenden Bescheiden enthalten sind (Vorgabe des Priifintervalls)?
Sind in den Bescheiden verkiirzte Intervalle vorgeschrieben, so konnen diese im Einzelfall fur diese
Betriebsanlage aufgrund besonderer Umstande durch die Genehmigungsbehorde vorgeschrieben
worden sein. In diesem Fall konnen nicht die langeren Priifintervalle der VbF 2023 angewendet
werden, weil die Verordnung die besonderen Umstande der Betriebsanlage nicht beriicksichtigen
kann. Sollte diese verkirzten Intervalle ohne oder nach Wegfall entsprechender Besonderheiten an
der Betriebsanlage nicht mehr notwendig sein, so kann bei der Genehmigungsbehorde um
Aufhebung der Bescheidauflage gem. §79c GewQO angesucht werden, damit dann die Fristen der
VbF 2023 angewendet werden konnen.
Sind allerdings in der VbF 2023 verkurzte Prufintervalle vorgegeben als im Bescheid und ist dieser
Punkt auch gem. §49 (1) auf bestehende Betriebsanlagen anzuwenden, so sind mit In-Kraft-Treten
der VbF 2023 diese verkurzten Intervalle anzuwenden. Im Wesentlichen betrifft dies folgende
Prufungen:
o Wiederkehrende 3-jahrige Dichtheitsprifung einwandiger unterirdischer Rohrleitungen
gem. 8§28 (1) Z3;
e Wiederkehrende jahrliche Priifung wesentlicher Sicherheitseinrichtungen gem. §28 (1) Z9;
o Wiederkehrende Dichtheitsprufung der flussigkeitsiberwachten Behalter mit Baujahr bis
1985 zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025 bzw. eine 2. Dichtheitsprifung zwischen
01.01.2027 bis 31.12.2027 gem. Novelle zur VbF 2023 BGBL. Il Nr. 141/2024 (siehe §49(1)
Z2 letzter Absatz unter lit d))
Als Dichtheitsprufung gem. §26 (1) 72 und 73 gleichwertige Dichtheitsnachweis gilt die
wiederkehrende Priifung des Leckanzeigesystems gem. §26 (2) und kann mit In-Kraft-Treten der
VbF 2023 angewendet werden. Diese MaBnahme dient neben der Sicherstellung potenzieller
Undichtheiten nach dem Offnen dichter Systeme zur Reduktion von Emissionen.

63. Wie miissen unterirdische Behalter und Rohrleitungen wiederkehrend gemaB der VbF 2023
gepriift werden?

Bei Behaltern und deren Rohrleitungen mit einem gasformigen Leckiiberwachungssystem mussen
gem. §26 (2) nur noch alle 6 Jahre das Leckanzeigesystem gepriift werden. Es ist keine zusatzliche
Druckprobe weder am unterirdischen Behalter noch an den unterirdischen Rohrleitungen als
Dichtheitsprifung durchzufihren.
Fur die einwandigen, nicht leckliberwachte Leitungsteile (z.B. im Domschacht) ist eine auBere
Besichtigung beim hochstmoglichen Betriebsdruck gem. §26 (1) 74 ausreichend. Bei Saugleitungen
(Rohrleitungen zu den Zapfsaulen) und drucklosen Rohrleitungen (Fullleitungen) im einwandigen
Bereich (z.B. im Domschacht) ist eine auBere Besichtigung der Rohrleitung zu jedem Zeitpunkt,
unabhangig des Betriebszustandes und des aktuellen (Unter-)Druckes ausreichend.
Alternativ kann bei fest mit dem Behalter verbundenen (aufgeschweiften Blechdomschachten),
dichten Domschachten gem. §8 (2) 71 die Dichtheit der einwandigen Rohrleitungsteile im
Domschacht auch durch Feststellung der Leckagemengen im Domschacht ermittelt werden.

Gemal Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) §134 (4) ist Prufung der ,Wirksamkeit des Schutzes der
Gewasser* alle 5 Jahre anstelle der 6 Jahre der VbF 2023 erforderlich. Deswegen werden die
wiederkehrenden Priifungen an den unterirdischen Anlagenteile alle 5 Jahre durchgefiihrt. Im
WRG 1959 §134 (4) ist keine Druckprobe explizit vorgeschrieben, daher gilt auch zur Erfiillung
dieser Anforderungen die Durchfiihrung der Priifung gem. §26 (2) der VbF 2023, aber eben im
verkurzten Intervall von 5 Jahren.

64. Wie miissen neu genehmigte oberirdische Lagerbehdlter wiederkehrend gepriift werden?
Einwandige oberirdische Lagerbehalter in Auffangwannen mussen durch auBere Besichtigung auf
Dichtheit gem. §26 (1) Z1 wiederkehrend geprift werden (betreffend der Fristen siehe Frage 63
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letzter Absatz); die Prufung sollte auch die augenscheinliche Unversehrtheit der Auffangwanne
umfassen, d.h. deren Funktion, ausgetretene Flussigkeit zumindest bis zur Beseitigung
zuriickzuhalten.

Eine GroRenbeschrankung hinsichtlich der auBeren Prifung existiert nicht.

Bei doppelwandigen oberirdischen Lagerbehaltern ist keine Auffangwanne erforderlich, die auBere
Wandung bildet mit der inneren Wandung einen Doppelmantel, welcher mit einer
Leckanzeigeeinrichtung zu Giberwachen ist. Diese Leckanzeigeeinrichtung kann bei der
oberirdischen Lagerung auch eine Flussigkeitsiiberwachung mit Ausgleichbehalter sein. Auf jeden
Fall stellt die Leckanzeigeeinrichtung eine ,,wesentliche Sicherheitseinrichtung“ dar und ist gemaB
§26 (3) 74 wiederkehrend jahrlich gem. §28 (1) 79 zu priifen.

Zusatzlich ist auch der oberirdische Doppelwandbehalter gem. §26 (1) Z1 wiederkehrend zu
prufen, wo u.a. auch die augenscheinliche Unversehrtheit der Gesamtkonstruktion des
Doppelwandbehalters gepriift wird. (Betreffend der Fristen fir die Behalterprifung siehe Frage 63
letzter Absatz)

Sinngemal gilt dies auch fur Flachbodenbehalter, diese werden durchwegs oberirdisch aufgestellt
sein und konnen einwandig mit Auffangwanne oder als Stahlwannenbehalter (haufig
falschlicherweise als ,Doppelwandbehalter‘ bezeichnet, da der Ringraum zwischen
Stahlwannenmantel und Behaltermantel keinen Doppelmantel darstellt, weil dieser nicht mit einer
Leckwarnanlage uberwacht werden kann) ausgefiihrt sein.

Der Boden der Flachbodenbehalter ist als Doppelboden bestehend aus dichtverschweifiten oberen
und unteren Bodenblechen, wobei der Doppelbodenzwischenraum mit einer gasformigen
Leckanzeigeeinrichtung auf Dichtheit iiberwacht wird. Auch diese Uberwachungseinrichtung ist
eine ,,wesentliche Sicherheitseinrichtung® dar und ist gemaB §26 (3) Z4 wiederkehrend jahrlich

gem. §28 (1) Z9 zu priifen

65. Wie miissen AdBlue-Anlagen gepriift werden?
AdBlue ist keine brennbare Flussigkeit und fallt daher nicht unter die VbF 2023. AdBlue ist aber
eine wassergefahrdende Flussigkeit. Dementsprechend ist die Dichtheit der AdBlue-Anlage gemal
Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) §134 (4) alle 5 Jahre sicherzustellen.

66. Miissen die einwandigen unterirdischen Leitungen fiir Gaspendelung und Gasriickfiihrung gem.
§28 (1) Z3 alle 3 Jahre gepriift werden?
Nein, den die Gaspendelung und Gasriickfuhrung sind keine Rohrleitungen zu Befullung oder
Entnahme von Behaltern. Mit dem §28 (1) Z3 sind die ,hangenden Saugleitungen‘ gemeint.

67. Welche Einrichtungen sind gem. VbF 2023 wiederkehrend zu priifen und mit welchen
Intervallen?
1. Lagerbehalter und zugehorigen Anlagenteile auf Dichtheit gem. §26 (1) bzw. (2)
1. alle 6, eigentlich alle 5 Jahre (siehe Frage 59 und auch Frage 63 zur Art der Prifung)
(828 (1) Z1);
2. alle 3 Jahre fir einwandige unterirdische Rohrleitungen §28 (1) Z3);
2. Folgende Einrichtungen sind auf den ordnungsgemaBen Zustand gemal §26 (3) zu prufen:
a) elektrische Anlagen und Betriebsmittel
1. alle 5 Jahre auBerhalb von ex-Bereichen (§28 (1) Z2);
2. alle 3 Jahre in ex-Bereichen (828 (1) 74)
3. jahrlich in ex-Bereichen bei auBergewohnlicher Beanspruchung (Feuchtigkeit,
extremer Umgebungstemperatur) (5§28 (1) Z7)
b) Erdungs- und Blitzschutzanlagen;
1. alle 3 Jahre auBerhalb von ex-Bereichen (§28 (1) Z5);
2. jahrlich in ex-Bereichen (828 (1) 76)
c) mechanische Luftungsanlagen zur Vermeidung explosionsfahiger Atmospharen;
1. jahrlich (828 (1) Z8);
d) wesentliche Sicherheitseinrichtungen (z.B. Leckanzeigesystem, elektronische
Uberfiillsicherung, elektronische Inhaltsanzeige, Gaswarneinrichtung, die
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SchlieBeinrichtung von Sicherheitsschranken und die Funktionsfahigkeit eines

Aktivkohlefilters bei Sicherheitsschranken)

1. jahrlich (828 (1) Z29);
Anmerkung: Verordnung explosionsfahiger Atmospharen (VEXAT) und Elektroschutzverordnung
(ESV) sehen z.B. fiir Ex-Bereiche ein Priifintervall von langstens drei Jahren vor, d.h. es besteht
kein Widerspruch zur VbF, es kann allerdings im Einzelfall auf Grund dieser anderen Vorschriften
ein kiirzeres Intervall angeordnet werden.

68. Was zahlt alles zu den zu priifenden wesentlichen Sicherheitseinrichtungen gem. (5§28 (1) 79)?
Beispielhaft sind im (828 (1) Z9) bereits einige wesentliche Sicherheitseinrichtungen genannt,
woraus nachstehende Auflistung abgeleitet wurde:

e Leckanzeigesysteme (Vakuum- und Uberdruckiiberwachungssysteme fiir Doppelmantel
bzw. Doppelboden) entsprechend den Herstellervorgaben

e Elektronische Uberfiillsicherungen (Uberfiillsicherungen, Uberfiillschutz, Grenzwertgeber)
entsprechend den Herstellervorgaben

e Mechanische Uberfiillsicherungen bei ab dem 01.07.2024 genehmigte Anlagen
entsprechend den Herstellervorschriften zur Sicherstellung der Abschaltung

e Elektronische Inhaltsanzeiger (elektronische Inhaltssonde, elektronischer Peilstab, Radar-
Inhaltsanzeiger etc.) entsprechend den Herstellervorgaben

e Uber- und Unterdruckventile der Behalterentliiftungen zur Sicherstellung und zum
Nachweis der Ventil-Schaltdriicke zum Schutz des Behalters

e Gaswarneinrichtungen entsprechend den Herstellervorgaben

e SchlieBeinrichtung von Sicherheitsschranken entsprechend den Herstellervorgaben

e Funktionstuchtigkeit Aktivkohlefilter bei Sicherheitsschranken entsprechend den
Herstellervorgaben

Nicht wiederkehrend zu prifende Sicherheitseinrichtungen gem. (8§28 (1) Z9) sind starre
Flammendurchschlagsicherungen (Deflagrations- und Detonationssicherungen). Diese sind
entsprechend der Hersteller-Vorgaben zu prifen.

69. Was sind auBergewohnliche Belastungen, welche die Verkiirzung des Priifintervalls gem.
§28 (2) Z2 erforderlich macht?

AuBergewohnliche Belastungen im Sinne des 828 (2) 72 sind uber die zu erwartenden
Einsatzbedingungen der Anlagenteile hinausgehende Belastungen, welche die Funktionstiichtigkeit
und Sicherheit des Anlagenteils nachteilig beeinflussen konnen. Dazu konnen unter anderem
folgende Einflusse zahlen:

e Hohe Luftfeuchtigkeit (z.B. in Spritzkabinen, Wascheinrichtungen etc.)

e Extreme Uber Normalbedingung hinausgehende Umgebungstemperaturen (z.B.

Trocknungsofen)

e starke Vibrationen (z.B. Muhlen)

e hohe elektrische Ladungen

e starker Staubbelastung innerhalb einer Betriebsanlage

Die Einsatzbedingungen auf Ublichen Tankstellen bzw. Tanklagern ergeben im Allgemeinen noch
keine Notwendigkeit zur Verkiirzung des Prifintervalls gem. §28 (2) Z2.

70. Konnen doppelwandige unterirdische Druckrohrleitungen fiir druckversorgte Zapfsaulen
wiederkehrend entsprechend der §26 (2) lediglich durch Priifung des Leckanzeigesystems
ausreichend?

Ja, wenn die Doppelwandigkeit durch ein gasformiges Leckanzeigesystem gemaB §6 (4) Uberwacht
wird und dieses fiir die Uberwachung der Druckleitung geeignet ist, ist die wiederkehrende
Prifung des Leckanzeigesystem als Nachweis der Dichtheit der Druckrohrleitung ausreichend.

Die Priifung gemaB §26 (2) gilt auch als Priifung gemaB DGUW-V BGBL. Il Nr. 420/2044 idgF §45 (4).

© WKO / FVMI - VbF 2023 - Fragen und Antworten_V7.0 18/ 32 10.11.2025


https://www.wko.at/service/Startseite.html
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003475
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012627
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012627
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5a895ca9-db53-43cb-96e8-04eabd84b079
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P6/NOR40251104?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=6&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0efea814-2393-40de-b9cb-ba17b35dbce5
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5a895ca9-db53-43cb-96e8-04eabd84b079
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2004/420/P45/NOR40177801?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=DGÜW-V&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=45&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=25.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=93d5d3f9-0c59-4b69-a4c9-2f6740289068

_
VbF 2023 - Fragen und Antworten - Version 7.0 mmm—

71.

72.

73.

74.

5.

Muss eine mechanische Uberfiillsicherung (,Schwimmer-Sicherung‘) entsprechend dem
§26 (3) Z4 wiederkehrend gepriift werden?
Grundsatzlich Ja, jedoch wurden mit der Novelle 2024 im BGBL. Il Nr. 141/2024 die
wiederkehrende Uberpriifung der zu den wesentlichen Sicherheitseinrichtungen zahlenden
mechanischen Uberfiillsicherungen gem. §26 (3) Z4 im §49 (1) Z5 fiir vor dem 30.06.2024
genehmigte Anlagen als nicht Uberprifungspflichtig definiert.

ACHTUNG: Die mechanischen Uberfiillsicherungen gemaB §26 (3) Z4 miissen bei neu ab dem
01.07.2024 genehmigte Anlagen jahrlich gemah §28 (1) Z9 mit enormem Aufwand geprift werden.
Daher empfiehlt sich bei diesen Anlagen der Einbau von elektronischen Uberfiillsicherungen.

Miissen Uberfiillsicherungen in Mineraldlabscheideanlagen entsprechend den Fristen der VbF
2023 gepriift werden?
Nein, den in den Begriffsbestimmungen §4 werden in Z39 der Begriff ,Uberfiillschutz* und in Z40
,Uberfiillsicherung* definiert und somit betreffen die Regelungen der VbF 2023, auch jene der
wiederkehrenden Uberpriifungen gem. §26 (3) Z4 und der Fristen §28 (1) Z9 nur
Uberfiillsicherungen in Behaltern.
Fiir den Betrieb und die Wartung der Mineralélabscheideanlagen gelten das OWAV-Regelblatt 16
bzw. die ONORM EN858-2.

Ab wann gelten die Vorschriften fiir die wiederkehrenden Priifungen u.a. die Fristen?
Ab dem In-Kraft-Treten mit 01.03.2023 gelten fiir bestehende Anlagen die Vorschriften des §26
wiederkehrende Prifungen, §27 auBerordentliche Prifungen und die Fristen gem. §28.

Darf der Anlagenbetreiber oder Betriebsangehhorige ohne besondere Befugnisse und ohne
Fachkenntnis die Priifungen gem. VbF 2023 selbst durchfiihren?
Nein, die Befugnisse und die berechtigten Prufer sind im 829 VbF 2023 geregelt. (z.B.
Zivilingenieur, Ingenieurbliros, Gewerbetreibende mit Berechtigung zur Errichtung zur Errichtung
von Anlagen fur brennbare Flussigkeiten etc.) und zusatzlich gemah §29 (3) geeignete,
fachkundige Betriebsangehorige.

Abschnitt - Lagerung

75.

Ab wann spricht man von Lagerung und ist das Abstellen von kommissionierter Ware zur

Abholung bereits Lagerung, welche auf Rampen und Plattformen gem. §31 unzulassig ist?
"Rampen” im Sinne des §31 VbF 2023 sind ausschlieBlich geneigte Flachen, die als Verbindung
zwischen verschiedenen Niveaus dienen und befahren oder begangen werden konnen.
»Plattformen® sind ebene, erhohte Flachen, fir die aus Griinden des Arbeitnehmerschutzes
bestimmte MaBnahmen erforderlich sind, z.B. Absturzsicherung oder eben auch Lagerungsverbote.
Fur alle in § 31 VbF 2023 genannten Orte gilt ein absolutes Lagerungsverbot. Fir Verladerampen
oder Verladeplattformen ware dies jedoch sinnwidrig, sodass davon auszugehen ist, dass derartige
Einrichtungen nicht unter den § 31 VbF 2023 fallen.
Hier gilt, dass gemal §2 Abs. 2 Z 4 sind Lagerungen ausgenommen sind, welche in
Transportvorgangen innerhalb der Betriebsanlage in ortsbeweglichen Behaltern zur nachfolgenden
Beforderung bereitgestellt werden, sofern die Beforderung innerhalb von 24 Stunden nach der
Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt (ist dieser Werktag ein Samstag, so endet
die Frist mit dem Ablauf des nachsten Werktages). Dementsprechend konnen brennbare
Flussigkeiten in ortsbeweglichen Behaltern fiir den Transport kommissionierter Ware 24 Stunden
bzw. bis zum
darauffolgenden Werktag auf Verladerampen und Verladeplattformen abgestellt werden. Auf die
allgemeine Sorgfalt fur die Abstellung (Schutz vor Beschadigung, ggf. Auffangschutz (Wanne),
Abstand zu Hitzequellen bzw. Funken) gilt auch fur die Abstellung von brennbaren Flussigkeiten,
zumindest wenn ofters brennbare Stoffe zum Transport am gleichen Ort abgestellt werden.

© WKO / FVMI - VbF 2023 - Fragen und Antworten_V7.0 19/ 32 10.11.2025


https://www.wko.at/service/Startseite.html
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f58456ae-8f65-4779-a4d5-f80d6949a66d
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/141
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e5b8d495-6a52-4076-86c3-b6bb6d553d6c
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P49/NOR40262356?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=49&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8dc8b58d-de40-4b7a-bd90-cc10c0957f1a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e5b8d495-6a52-4076-86c3-b6bb6d553d6c
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012177&FassungVom=2024-07-01&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1e6bb156-20ce-48f5-8f81-38b84de5fdfd
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1e6bb156-20ce-48f5-8f81-38b84de5fdfd
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1e6bb156-20ce-48f5-8f81-38b84de5fdfd
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=53143bbf-b61c-4940-92e1-661e80476b79
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012177&FassungVom=2024-07-01&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.oewav.at/Publikationen?current=293791&mode=form
https://www.austrian-standards.at/de/shop/onorm-en-858-2-2006-10-01~p1521257
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P26/NOR40251123?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=26&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b0938295-175f-42df-835f-822177650f23
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P27/NOR40251124?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=27&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4d7bab97-2e24-427b-ad9a-4b25e0e73e45
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P28/NOR40251125?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=28&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=793bf711-c799-4891-8c14-f05bccbb0301
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P29/NOR40251126?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=29&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2dbc97e8-de99-4c66-b433-33e02dc049ab
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P29/NOR40251126?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=29&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2dbc97e8-de99-4c66-b433-33e02dc049ab
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P31/NOR40251128?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=31&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=2440f85f-1efc-4335-a6bd-e7517f82ddec
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P31/NOR40251128?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=31&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=03.10.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=vbf&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b9819c70-d22d-43a1-b449-af47c896f4c5
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P31/NOR40251128?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=31&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=03.10.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=vbf&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b9819c70-d22d-43a1-b449-af47c896f4c5
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P2/NOR40251100?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=2&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=03.10.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=vbf&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c3ea25ca-7b42-4d72-89f6-f970d21bc15e

_
VbF 2023 - Fragen und Antworten - Version 7.0 mmm—

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Wie ist bei der moglichen Zusammenlagerung von brennbaren Fliissigkeiten mit anderen Stoffen
(nicht nur toxische Stoffe) und Gemischen vorzugehen?
§32 Abs. 4 VbF 2023 umfasst grundsatzlich alle Arten von Stoffen. Weisen diese
Gefahrlichkeitsmerkmale gemaB CLP-VO auf, so gelten die in diesem Abs. genannten
Einschrankungen. Sofern es aus anderen Rechtsvorschriften Lagerungseinschrankungen gibt, so
gelten diese kumulativ; ebenso gilt dies fur Bescheidauflagen, z.B. zum Gewasserschutz.
Bei der Zusammenlagerung von brennbaren (entzlindlichen) Flissigkeiten gem. VbF mit anderen
brennbaren Flissigkeiten, die nicht der VbF unterliegen (z.B. Alkohol), dann gelten trotzdem die
Mengengrenzen der VbF, es ist jedoch in Abstimmung mit der Behorde eine Einzelfallbetrachtung
empfehlenswert.
Hat eine gelagerte brennbare Fliissigkeit sowohl entzlindliche als auch andere, z.B. toxische
Eigenschaften (z.B. Methanol), so gilt primar die Eigenschaft ,,entzlindlich“ als maBgebend fir die
zulassige Mengengrenze gem. VbF 2023.

Diirfen Giftstoffe mit brennbaren Fliissigkeiten gemeinsam gelagert werden, gibt es eine

Zusammenlagerungsregelung?
Bei der Zusammenlagerung von brennbaren Flussigkeiten mit toxischen Stoffen wird in der Praxis
vor allem die Moglichkeit der Zusammenlagerung kleinerer Mengen toxischer Stoffe von
brennbaren Flussigkeiten in Sicherheitsschranken angestrebt. Die in §32 (4) Z5 vorgesehene
Gesamtmenge von bis zu 200 | bzw. 200 kg akut toxischer Flussigkeiten und Feststoffe der
genannten Gefahrenklassen wird nicht als relevante Gefahr angesehen. Die in §32 (4) Z6
genannten toxischen Stoffe und Gemische sind solche mit einem geringeren toxischen
Gefahrenpotential als die in Z 5 erfassten Substanzen, daher gibt es fur die Stoffe der Z6 keine
Mengenbeschrankung.
Es kann sein, dass mehrere Bestimmungen kumulativ gelten. Fur die Lagerung von Giften gibt es
das einschlagige Recht, fur die Lagerung gefahrlicher Chemikalien moglicherweise
Bescheidauflagen (das ChemG verweist nur allgemein auf mogliche Anforderungen, die z.B. im
Sicherheitsdatenblatt enthalten sein konnen).

Diirfen brennbare Fliissigkeiten unterschiedlicher Gefahrenkategorien zusammengelagert
werden?
Ja, unter der Beriicksichtigung der Mengengrenzen der Tabelle des §33.

Darf man brennbare Fliissigkeiten mit Fliissiggas (Propan / Butan) gemaB VbF 2023 gemeinsam
gelagert werden?
Ja, in Abweichung zur TRGS 510 diirfen max. 15 kg Gesamtmasse im Lager und in Einzelbehaltern
< 1kg mit brennbaren Flussigkeiten gelagert werden, wobei bei der Zusammenlagerung mit
brennbaren Flissigkeiten die Tabelle des §33 gilt und fur Flissiggas die Vorgaben fur die
Gefahrenkategorie 2 gelten.

Ist es sinnvoll Fliissiggaskartuschen mit brennbaren Fliissigkeiten gemeinsam zu lagern?
Die Zusammenlagerung von entziindbaren Gasen mit brennbaren Flussigkeiten ist zwar nach der
TRGS 510 nicht erlaubt. Nach Fachdiskussionen wird jedoch bei einer Gesamtmenge von hochstens
15 kg, die sich an §1 Abs. 6 der Flussiggas-Verordnung 2002 orientiert, in Kleinmengen von jeweils
hochstens 1 kg keine zusatzliche Gefahr gesehen (dies kann z.B. bei einer Zusammenlagerung in
Sicherheitsschranken vorkommen).

Darf man brennbare Fliissigkeit mit Druckgaspackungen / Aerosolpackungen gemeinsam gelagert
werden?
Ja, wobei bei der Zusammenlagerung mit brennbaren Flissigkeiten die Tabelle des §33 gilt und fir
Druckgaspackungen / Aerosolpackungen die Vorgaben flir die Gefahrenkategorie 2 gelten.

Welche Zusammenlagerungen sind mit der Tabellenziffer 3 in der Tabelle §33 gemeint?
Die Tabellenziffer 3 der Tabelle des §33 ist allgemein fiir ,,sonstige“ Raume in Betriebsanlagen
gedacht, in denen es aus den unterschiedlichsten Griinden notwendig sein kann, in geringen
Mengen brennbare Flussigkeiten zu lagern, die aber keine Arbeits-, Verkaufs- oder Vorratsraume
sind. Zusatzlich gilt die Mengengrenze der Tabellenziffer 3 gemal § 47 Abs. 1 VbF fur

© WKO / FVMI - VbF 2023 - Fragen und Antworten_V7.0 20/ 32 10.11.2025


https://www.wko.at/service/Startseite.html
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P32/NOR40251129?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=32&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f8809b7e-d823-4ae4-a2fa-b3b4eb49ad53
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P32/NOR40251129?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=32&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c49fb90c-9d7b-47ed-a5a7-6fc1a99360b7
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P32/NOR40251129?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=32&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c49fb90c-9d7b-47ed-a5a7-6fc1a99360b7
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P33/NOR40251130?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=33&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1472cdf2-2c85-460e-b9dd-9460cd8804c5
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-510.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P33/NOR40251130?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=33&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1472cdf2-2c85-460e-b9dd-9460cd8804c5
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-510.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2002/446/P1/NOR40037646?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=Flüssiggas-Verordnung&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=1&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=a64ab147-5aa4-4a14-aefd-d79a3e181791
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P33/NOR40251130?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=33&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1472cdf2-2c85-460e-b9dd-9460cd8804c5
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P33/NOR40251130?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=33&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1472cdf2-2c85-460e-b9dd-9460cd8804c5
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P33/NOR40251130?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=33&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1472cdf2-2c85-460e-b9dd-9460cd8804c5
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P33/NOR40251130?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=33&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=02.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=022bd934-ff86-4f38-8059-f8edde2169ba
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P47/NOR40251143?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=47&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=02.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b27a73b3-1c07-4a64-81ad-1586f9191b91

_
VbF 2023 - Fragen und Antworten - Version 7.0 mmm—

Betriebsanlagen mit Verkaufsraumen, die fur sich keinen Brandabschnitt zu anderen
Gebaudeteilen bilden.

Z3 der Tabelle lasst die Lagerung bzw. Zusammenlagerung bis zu den dort genannten Mengen ohne
weitere Vorkehrungen abgesehen von Ublichen VorsichtsmaBnahmen zu, bzw. sind dann nur noch
die Abs. 2 - 5 (Nenninhalte, Bruchfestigkeit) zu beachten.

83. Welche maximale Lagermengen gelten fiir Arbeitsstatten, auswartige Arbeitsstellen oder
Baustellen?
Mit der Novelle 2024 im BGBL. Il Nr. 141/2024 wurde durch die Erganzung des §33 mit einem
Absatz 1a die Anwendung der Tabelle des §33 (1) auch fir Arbeitsstatten, auswartige
Arbeitsstellen oder Baustellen bestimmt.

84. Welche Mengen an gebrauchsfertigem mit Wasser abgemischten Scheibenfrostschutz diirfen im
Shop gelagert werden?

In vielen Fallen gelten fur die Verdunnung mit Wasser die gleichen Lagermengen, wie fur den
unverdiinnten Scheibenfrostschutz, da erst bei sehr hohen Verdiinnungsraten > 50% sich die
Brennbarkeit verandert. Mit einem Nachweis mit dem Negativergebnis der Prifung auf
selbstunterhaltende Verbrennung gemaB §3 (4) entsprechend dem Punkt 2.6.4.5 CLP-VO konnen
Scheibenfrostschutz-Wassergemische als nicht-brennbare Flissigkeit definiert werden. Genaue
Information Uber die Klassifizierung des Scheibenfrostschutz ergeben sich aus dem
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. Somit ergibt sich bei einem abgemischten
Scheibenfrostschutz der Gef. Kat 3 folgende Lagermengen:
600 Liter bei Tankstellen-Shopgréke = 500m? (§33 Tabellenzeile 1a) und 900 Liter bei Tankstellen-
ShopgroBe > 500m? (§33 Tabellenzeile 1c)

Fur Scheibenfrostschutz mit dem Nachweis gem. §3 (4) gibt es keine Beschrankungen aus den
Vorschriften der VbF 2023.

85. Gelten die Schutzstreifen auch fiir geringe Mengen (§35 (2))?
Die Abmessungen orientieren sich an der VbF 1991 §74 (2) Z 4 und an der TRGS 510, wobei
entgegen den genannten Regelungen ein Mindestabstand von 5,0 m bei der Lagerung von
brennbaren Flussigkeiten in Lagerbereichen im Freien unabhangig der Mengen im 835 (2) Z1 fur die
GK 1, GK 2 und GK 3 definiert ist. Fur GK 4 wurden mit der Novelle 2024 BGBL. Il Nr. 141/2024
reduzierte Abstande im §35 (3) festgelegt. Werden jedoch neben GK 4 auch brennbare
Flussigkeiten andere Gefahrenkategorien gelagert, so gelten trotzdem die Abstande des §35 (2).
Eine Begrenzung des Schutzstreifens an 2 Seiten durch o6ffnungslose Wande ist gem. §34 (5)
moglich. Auch ist die Benutzung des Schutzstreifens als innerbetrieblicher Transport gem. §34 (2)
bzw. Einbeziehung von betriebsfremden Flachen unter Einhaltung der Vorschriften fir die Nutzung
der Schutzstreifen moglich.
Es ergibt sich implizit, dass die Schutzstreifenregelung fur den Fall der Z 9 der Tabelle in 8§33 nicht
gilt, da dort zwischen Lagerbereichen (in Z 8 genannt) und dem Fall des Z 9 unterschieden wird.
Die Abstande gemaB §35 gelten demnach auch fur ,,mobile Behalter“, d.h. solche die z.B. ADR-
gepruft sind, aber zur dauerhaften Lagerung verwendet werden.

86. Welche Menge an Scheibenfrostschutz der Gef. Kat. 3 darf auf Tankstellen gelagert werden?
a) Lagerung im Shop (siehe auch Frage 84):
a. Raume = 500m? gem. §33 (1) Tabellenzeile 1: 600 Liter
b. R&ume > 500m? gem. §33 (1) Tabellenzeile 1: 900 Liter
b) Lagerung vor dem Shop gem. §33 (1) Tabellenzeile 9: 750 Liter 2 ~ 1 Euro-Palette (siehe
auch Frage 83!)
Ein Schutzstreifen gem. §34 VbF 2023 ist bei einer Lagerung nach §33 (1) Tabellenzeile 9 (vor dem
Shop) nicht erforderlich, weil es sich dabei nicht um eine Lagerung in einem Lagerbereich handelt
(siehe auch Frage 85).

87. Wie sind die Abmessungen der Schutzstreifen nach §35 VbF 2023 zu verstehen?
Schutzstreifen werden gemalB § 35 (1) der VbF 2023 ausgehend von der AuBenseite einer
Auffangwanne bemessen.
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§ 35 VbF 2023 orientiert sich an der deutschen ,, TRGS 510“. Mit der Novelle 2024 BGBL. Il Nr.
141/2024 wird in die Abstanden fir GK 1, GK 2 und GK 3 im 8§35 (2) und in reduzierte Abstande im
8§35 (3) fur GK 4 unterschieden. Zusatzlich wird im §35 (4) definiert, dass bei einer Lagerung von
brennbare Flussigkeiten der GK 4 gemeinsam mit anderen Gefahrenkategorien die Abstande des
§35 (2) anzuwenden sind.

AuBerdem gelten hinsichtlich entleerter gelagerter Behalter nur (teil)entleerte Behalter der
Kategorien 1 bis 3 als vollstandig befillt und sind diesbezliglich in die Bemessung einzubeziehen.
Die naheren Bedingungen fiir Schutzstreifen (Einbeziehung von Verkehrsflachen oder
betriebsfremder Flachen, Verbot von sonstigen Lagerungen) finden sich in § 34.

Fir bestehende Anlagen stellen die Schutzstreifen-Abstande in den meisten Fallen ein
Umsetzungsproblem dar. Dementsprechend wurden in Anlehnung der VbF 1991 § 88 (1) und (2) in
der VbF 2023 im 8§49 (1) Z6 fiir GK 1, GK 2 und GK 3 und im §49 (1) Z7 fiir GK 4 die Abstande fir
vor dem 30.06.2024 genehmigte Anlagen festgelegt.

§ 82 Abs. 3 GewO 1994 erlaubt den Ersatz der Vorschrift in einer Verordnung durch eine MaBnahme
mit gleichwertigem Schutz. Eine solche MaBnahme ware vor allem ,,ein gemeinsames, mit den fur
den Brandschutz zustandigen Stellen abgestimmtes Brandschutzkonzept, das eine Reduzierung des
Abstandes erlaubt“.

Befindet sich ein oberirdischer Lagerbehalter in einem Gebaude, dann gilt die
Schutzstreifenregelung nur, wenn das Gebaude keinen Brandabschnitt nach auBen darstellt, also
z.B. nicht in Massivbauweise hergestellt ist. In diesem Fall (Gebaude als Brandabschnitt) handelt
es sich um ein Lagergebaude gemal Z7 von §33 Abs. 1 und es ist kein Schutzstreifen erforderlich.
Hat das Gebaude nach auBen keine Brandschutzfunktion (z.B. bei Metallcontainern), dann sind die
Schutzstreifen so zu bemessen, als ob die Lagerung im Freien vorhanden ware.

Im Falle von oberirdischen doppelwandigen Behaltern zahlt die auBere Wandung als ,,AuBenseite
der Auffangwanne®, sofern keine solche vorhanden ist.

6. Abschnitt - Tankstellen

88. Welche Menge darf in oberirdischen Lagerbehdltern auf Tankstellen maximal gelagert werden?
50.000 Liter im Freien (836 (2) Z1) und zusatzliche 5.000 Liter in Lageraumen (836 (2) Z2). Eine
Unterscheidung in offentliche Tankstellen und Betriebstankstellen wie in der VbF 1991 erfolgt nur
mehr bei vor dem 30.06.2024 genehmigten Tankstellen!

Durch die Novelle 2024 BGBL. Il Nr. 141/2024 wurde fur vor dem 30.06.2024 bestehende
oberirdische Gasol-Lagerbehalter auf Tankstellen im §49 (1) Z8 abweichende Mengen definiert:
1. auf offentliche Tankstellen ist eine oberirdische Lagermenge = 12.000 | moglich
ACHTUNG: ehemalige ,Karten-Tankstellen‘ gelten in der VbF 2023 als offentliche Tankstelle
und daher stellt diese Ubergangsvorschrift eine Verringerung der oberirdischen Gasol-
Lagermengen fur diese Tankstellen dar (siehe dazu auch Frage 26)!
2. auf Betriebstankstellen ist eine oberirdische Lagermenge bis 20.000 | moglich;

Abweichende genehmigte groBere Mengen sind davon unberihrt.

89. Diirfen Ottokraftstoffe an offentlichen Tankstellen oberirdisch gelagert werden?
Nein, nur bei Betriebstankstellen direkt an Zapfsaulen in explosionsdruckstoBRfesten Behaltern
< 1.000 Liter durfen Ottokraftstoffe gelagert werden.
,Karten-Tankstellen‘, sind entgegen der VbF 1991 offentliche Tankstellen und an
Betriebstankstellen konnen bzw. durfen nur Betriebsmitarbeiter tanken oder die Produkte zum
Transport zum Kunden verladen werden (84 731).

90. Ist die Lagerung von Ottokraftstoff und Heizdl in benachbarten Kammern zulassig?

Nein (8§36 (4))

91. Diirfen auf Tankstellen fiir brennbaren Fliissigkeiten auch Fliissiggas / Erdgas / Wasserstoff
abgegeben werden?
Ja, es sind nur die jeweiligen Vorschriften fur diese anderen Stoffe zusatzlich zu beachten.
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92. Ist eine Tankanlage zur Betankung von Luftfahrzeugen z.B. fiir Hubschrauber eine Tankstelle
gem. §4 7229?
Nein, dabei handelt es sich um eine Bodeneinrichtung gemaB 8§59 Luftfahrtgesetz, siehe dazu auch
Antwort 9.
Die Bestimmungen des Abschnitt 6 VbF 2023, insbesondere Lagerbeschrankungen und Abstande fiir
Tankstellen, gelten fir solche Anlagen nicht und konnen hinsichtlich technischer Losungen
lediglich als ,Stand der Technik‘ angewendet werden.

93. Bendotigen Betriebstankstellen eine Videoiiberwachung gem. §37 (1) 7Z2?
Nein, denn die Videoliberwachung als Alternative zur direkten Sichtverbindung bezieht sich nur
auf die Ziffer 2 und nicht auf die Ziffer 3 des §37 (1):
§37 (1) Z1: Damit sind offentliche Tankstellen gem. 84 730 mit Bedienungsbetrieb gemeint, wo ein
in die Gefahren der Tankstelle und den NotfallmaBnahmen geschulter Angestellter der Tankstelle
die Betankung des Fahrzeuges durchfiihrt.
§37 (1) Z2: Damit sind offentliche Tankstellen gem. §4 Z30 mit Selbstbedienungsbetrieb gemeint,
wo ein in die Gefahren der Tankstelle und den NotfallmaBnahmen ungeschulter Kunde die
Betankung seines Fahrzeuges selbst durchfiihrt. Zur Uberwachung dieser ungeschulten Personen ist
eine direkte Sichtverbindung oder Videoliberwachung von einem in die Gefahren der Tankstelle
und den NotfallmaBnahmen geschulter Angestellter der Tankstelle sicherzustellen.
§37 (1) Z3: Damit sind Betriebstankstellen gem. §4 Z31 gemeint, wo ein in die Gefahren der
Tankstelle und den NotfallmaBnahmen geschulter interner Mitarbeiter (Betriebsangehoriger) die
Betankung des Fahrzeuges durchfiihrt. Deswegen ist keine Videouberwachung erforderlich.
§37 (1) Z4: Damit sind Tankstellen ohne Anwesenheit einer verantwortlichen Aufsichtsperson
gemeint, wo gem. 842 in Abhangigkeit der Art der unbemannten Tankstelle, verschiedene
zusatzliche SicherheitsmaBnahmen erforderlich sind.

94, Gibt es noch die sog. VbF-Abschaltung‘ fiir Tankstellen in der VbF 2023?
Ja, die Abschaltung der Stromzufuhr zu den Pumpenmotoren bei Ausfall der Beleuchtung ist jetzt
im §37 (2) VbF 2023 geregelt.

95. Miissen vor dem 30.06.2024 genehmigte Tankstellen den Abstand zu Gebauden ohne 2. Tiire
und tieferliegenden Bereichen gemaB §38 (3) Z2 und Z3 einhalten?
Nein, mit der Novelle 2024 BGBL. Il Nr. 141/2024 wurde diese Bestimmung fur vor dem 30.06.2024
genehmigte Tankstellen im §49 (1) Z1 ausgenommen.

96. Sind mit dem Begriff ,Schachte im §38 (3) Z3 auch Kanaleinlauf(-schachte) gemeint?
Die VbF 2023 ist in diesem Punkt weniger prazise als die VbF 1991 im §109 (3). Im §109 (3) der VbF
1991 galt der Abstand von 8 m nur fur Kanaleinlaufe ohne Abscheideanlage. Es ist davon
auszugehen, dass dies fur die VbF 2023 ebenso gilt. Durch die Wortfolge ,,...durch die Dampf-Luft-
Gemische hindurchtreten konnen...“ ist gemeint, dass sich Dampf-Luft-Gemische durch diese
Offnungen in weiterer Folge unkontrolliert ausbreiten konnten.
Dies ist bei Kanaleinlaufen mit nachfolgender Abscheideanlage nicht der der Fall. Sickermulden
zahlen ebenfalls nicht zu diesen Offnungen, da sie ausgetretenes Dampf-Luft-Gemisch ausreichend
lange zuruckhalten konnen. §38 (3) 74 gilt nur fur Abgabeeinrichtungen (Zapfsaulen); bei
Fullstellen (gleichgliltig ob an Tankstellen oder bei der Befiillung von Tankfahrzeugen) gilt
§44 (3) VbF, wonach eine ausreichend groBe Auffangflache am Abstellplatz des Tankfahrzeuges
herzustellen ist.

97. Ist mit der ,Tiiroffnung‘ gem. §39 (3) Z2 eine Fluchttiir gemeint?
Nein, es muss nur eine weitere Tur im Shopgebaude vorhanden sein, womit die Moglichkeit
besteht, dass Personen bei Problemen an der 5,0 m von der Shoptiire entfernten Benzin-Zapfsaule
das Shopgebaude verlassen konnen. Dazu sind keine Fluchtwegbeschilderung oder sonstigen
Fluchtweg-Vorschriften /-MaBnahmen (z.B. ,Panik-Riegel‘) notwendig.

98. Wie grobB ist der Wirkbereich um Zapfsaulen?
Wirkbereich = Zapfsaulenschlauchlange (Ottokraftstoffe max. 6,0 m bzw. Diesel max. 10,0m
(841 (2)) ) + 1,0 m bei einer Hohe von 0,8 m (8§38 (2))
Im Wirkbereich durfen

© WKO / FVMI - VbF 2023 - Fragen und Antworten_V7.0 23/ 32 10.11.2025


https://www.wko.at/service/Startseite.html
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=31.01.2025&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=92426bb8-8e94-4d96-9f2c-9009e3435d3d
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1957/253/P59/NOR40151587?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=Luftfahrtgesetz&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=59&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=13.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=baa8892d-fd29-4ce4-953b-b4edb7010073
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=36&BisParagraf=42&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=31.01.2025&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P37/NOR40251134?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=90ae8dc3-dded-48c9-a7e4-a4bd76ae288a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P37/NOR40251134?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=90ae8dc3-dded-48c9-a7e4-a4bd76ae288a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f306f8f0-9d85-43da-a78a-8dd624c0a4bf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P37/NOR40251134?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=90ae8dc3-dded-48c9-a7e4-a4bd76ae288a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f306f8f0-9d85-43da-a78a-8dd624c0a4bf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P37/NOR40251134?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=90ae8dc3-dded-48c9-a7e4-a4bd76ae288a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P4/NOR40251102?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=4&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=f306f8f0-9d85-43da-a78a-8dd624c0a4bf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P37/NOR40251134?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=90ae8dc3-dded-48c9-a7e4-a4bd76ae288a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P42/NOR40251139?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=42&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=11.04.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=9317c015-9928-47ad-a4b8-68cc6df196e0
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P37/NOR40251134?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=37&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=71fb5a0c-e050-4bd3-bcc3-4b2f07b1abe2
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P38/NOR40251135?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=38&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=06.06.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=5c031b40-7bfb-4e1b-9371-d3ec3bac3c30
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2024/141
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P49/NOR40262356?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=49&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=01.07.2024&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b1bb3f54-2ee3-4259-bd45-be920889b230
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P38/NOR40251135?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=38&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=30.07.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ImRisSeitForRemotion=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8f3ffab3-bc18-4797-a8e8-99f7f2421505
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/240/P109/NOR12084784?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=109&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.02.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=vbf&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be28622a-488a-4303-9ec1-63cdb0b38aef
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/240/P109/NOR12084784?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=109&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.02.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=vbf&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be28622a-488a-4303-9ec1-63cdb0b38aef
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/240/P109/NOR12084784?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=109&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=28.02.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=vbf&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=be28622a-488a-4303-9ec1-63cdb0b38aef
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012177&FassungVom=2024-07-01&Artikel=&Paragraf=37&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012177&FassungVom=2024-07-01&Artikel=&Paragraf=43&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P39/NOR40251136?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=39&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=b7b66d2b-3ce2-4609-b855-9606494f686d
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P41/NOR40251138?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=41&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=73b601d3-45ff-4d10-bf8f-c091e0801ada
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2023/45/P38/NOR40251135?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=VbF&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=38&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=22.03.2023&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=8cdb65de-0b25-4b33-b1a3-3ec96f7748d8

_
VbF 2023 - Fragen und Antworten - Version 7.0 mmm—

e keine ortfesten Ziindquellen (§39 (1))
e keine Lagerung von gasformigen Kraftstoffen (z.B. Flussiggas, CNG) (839 (2))
vorhanden sein und die Betankungsflache muss mind. den Wirkbereich (§40 (3)) umfassen.

Einfach-Zapfsaule

§38 (2) Der Wirkbereich um Abgabeeinrichtungen umfasst die betriebsméaRig vom Zapfschlauch vom
Bodenniveau bis in mindestens 0,8 m H&he horizontal bestrichene Distanz zuzuglich 1 m.

° Betankungsbereich-Lange
§ - §36 (6) In Tankstellen ist in folgenden
=g Bereichen das Rauchen, Hantieren
g Wirkbereich-Lange Wirkbereich Lange mit Feuer oder offenem Licht
=] - »  unzulassi
o .
= = Z2 in Wirkbereichen von
= 1,0m Schlauchldnge ‘- Schlauchlange - 1,0m Abgabeeinrichtungen §16 (4) 2.Zone 2 im Inneren von
+ - L 4 A 2 - > Domschéchten, Pumpenschéchten und
p > -» & Verteilerschachten mit Einrichtungen in
e —— S e e S technisch dichter Ausfiihrung auRerhalb des
( Wirkbereich Wirkbereich Wirkbereiches von Abgabeeinrichtungen
i bzw. Fulleinrichtungen;
| — 1
- — §4o%?5a: e UL Calldi i
Abgabeeinrichtungen fir Betankungsﬂa’éjhe ausgefiihrt sein auBerhalb des Wirkbereiches von
Ottokraftstoffe diirfen keine ortsfesten die mindegtons das Ausmel das Abgabesinrichtungen oder )
- . . Fulleinrichtungen angeordnet und mit
Zundquellen vorhanden sein. Dies gilt Wirkbereiches aufweisen muss. Die T Einricht in technisch dicht e
nicht, wenn durch andere Batankungsfiache muss befestigt unterirdischer inrichtungen in technisch dichter unterirdischer
Schutzmalinahmen sichergestellt ist, ausreichend dicht und bestandig - Behalter Ausfihrung versehen sein; diese Behalter
dass zundfahige Dampf-Luft- " . Anforderungen mussen nicht erfillt
Gemische nicht entstehen oder nicht gegen die abgegebenen brennbaren Innerhalb Wirkbereich  [RSNEMINNNFIFTIMPEINSE YRS auBerhalb Wirkbereich
2u Zindquellen in diesem Bereich Flussigkeiten hergestellt sein sichergestellt ist, dass das
ie Mess. und Steuereinrichtunge;-n Zone 0 explosionsfahige Volumen dauerhaft Zone 0

auf ein Mindestmald beschrankt wird
oder ein Explosionsablauf auf ein
unschédliches Ausmaf begrenzt wird

gelangen kénnen.

99. Miissen Zapfsdaulen gemaB der VbF 2023 auf einer erhohten Insel aufgestellt werden?
Nein, es muss entgegen der VbF 1991 nur ein gleichwertiger Anfahrschutz mit mind. 12 cm Hohe
vorhanden sein! (840 (1))

100. Muss unterhalb von Zapfsaulen ein Zapfsaulenschacht sein?
Nein, es konnen die doppelwandigen Rohrleitungen und Kabeldurchfihrungen zur Zapfsaule auch
direkt unter die Zapfsaule ohne Schacht gefuhrt werden. In diesem Fall ist die Dichtheit durch
produktbestandige Abdichtungen sicherzustellen.

Die friihere Ausflihrung mit den Zapfsaulenschachten ist weiterhin moglich. Bei dieser zulassigen
Bauform sind die doppelwandigen Rohrleitungen nur bis in den Zapfsaulenschacht zu fiihren und
losbare Verbindungen z.B. geflanschte Wellrohre sind innerhalb der Zapfsaulenschachte zulassig.
Trotz der Einflihrung der Rohrleitungen und Kabeln ist die Dichtheit des Zapfsaulenschachtes
durch produktbestandige Abdichtungen sicherzustellen. Zur Minimierung des Explosionsvolumens
sind bei Gef. Kat, 2 oder 3 - Zapfsaulen die Zapfsaulenschachte mit Riesel zu befiillen. Alternativ
zur Rieselfullung kann durch zugelassenes Fiillmaterial die Explosionsverlaufs reduziert werden.
Undichtheiten der Rohrleitungen im Zapfsaulenschacht sind durch ein Uberlaufrohr zur
Betankungsflache zu signalisieren.

101. Diirfen Zapfsaulen neben einer unbefestigten Flache oder einer allgemein genutzten Flache
(z.B. Gehweg) aufstellt werden?
Ja, es muss eine ausreichend dichte, mind. 1,0 m hohe Wand in der Lange des Zapfschlauches zur
Begrenzung vorhanden sein. (5§40 (4))
Diese Wand ist ausreichend dicht auszufiihren, muss aber nicht gasdicht sein.

102. Miissen Zapfsaulen bzw. Zapfgerdte ein Zapfventil mit besonderen Anforderungen besitzen?
Ja (841 (2)) und die Anforderungen gem. 841 (3) mit
e Feststellbarkeit der Offenposition nur bei selbsttatiger SchlieBung,
selbsttatig schlieBend beim Herausfallen des Zapfventils,
Verhinderung des Herausgleitens des Zapfventils,
Abgabe bei weitestgehend waagrechter Haltung des Zapfventils (Kugelkippsicherung).

103. Diirfen Tankstellen ohne Anwesenheit einer Aufsicht betrieben werden?
Ja, fur die Automaten-Tankstellen gibt es jetzt folgende Unterscheidungen:
a. offentliche Tankstellen mit Ottokraftstoff-Abgabe (8§42 (1));
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104.

105.

106.

107.

b. offentliche Tankstelle nur fur Gasole (542 (2));

c. offentliche Tankstelle nur fir Gasole mit Abgabe = 40l/min (842 (3));
wobei von oben nach unten die geforderten Anforderungen fur den Betrieb sinken und speziell fir
Diesel-Tankstellen Erleichterungen gegeniiber den Vorschriften der VbF 1991 darstellen.

Welche Vorschriften gelten bei unbemannten offentlichen Diesel-Tankstellen gemaB §42 bei
einer Hochstabgabemenge zwischen 40 |/min und 100 [/min?
Der §42 (3) gilt sinngemah auch fur unbemannte offentliche Diesel-Tankstelle mit Zapfsaulen mit
einer Hochstabgabemenge von kleiner gleich 100 l/min. Bei Diesel-Abgaben an offentlichen
Tankstellen tiber 100 |/min gilt der §42 (2).

Miissen die Zapfsaulen bei unbemannten Tankstellen gem. §42 (2) abgeschaltet werden, wenn

das maximale Auffangvolumen im Mineraldlabscheider erreicht wurde?
Nein, wenn sichergestellt wird, dass die maximale Abgabemenge an der Zapfsaule entsprechend
dem §42 (1) Z3 das Riickhaltevolumen des Mineralolabscheiders nicht Uberschritten wird.
Dagegen ist durch die automatische Abschaltung der Zapfsaulen bei Erreichen des maximalen
Auffangvolumens im Mineralolabscheiders eine Limitierung der maximale Abgabemenge bei
offentlichen Tankstellen fur Gasole von mehr als 100 [/min Abgabeleistung nicht erforderlich z.B.
bei Autohofen zur Betankung von LKW’s im Fernverkehr).

Ist es aufgrund der VbF 2023 §42 moglich bei bestehenden unbemannten Tankstellen den
Feuerwehrnotruf gema §116 (3) Z4 VbF 1991 stillzulegen?
In der VbF 2023 §42 ist eine direkte Alarmierung ohne Einschaltung einer besetzten Stelle zur
Feuerwehr nicht mehr erforderlich.

Ist diese Alarmierung zur Feuerwehr jedoch im zugehorigen Anlagenbescheid festgeschrieben, so
andert die VbF 2023 diese Bescheidauflage nicht und es muss die Alarmierung zur Feuerwehr
aufrechterhalten werden. Naturlich besteht die Moglichkeit des Antrages auf Aufhebung gem. §79c
GewO bei der zustandigen Genehmigungsbehorde.

Kann die stindig besetzte Stelle fiir die Uberwachung unbemannten Tankstellen gemaB der VbF

2023 842 (1) Z1 auch im osterreichischen Ausland sein?
Die VbF 2023 gibt hier keine Vorgaben, wo sich die stindig besetzte Stelle fiir die Uberwachung
unbemannter Tankstellen gemal der VbF 2023 8§42 (1) Z1 befinden muss. Detaillierte
Anforderungen betreffend Organisation und Betrieb, Aufbau, Alarm-Kategorien, Alarm
Management System und Sicherheitsanforderungen fiir Fernzugriff solcher standig besetzten
Stellen gibt die OVE EN 50518.
Generell gilt fur die Videoubertragung bzw. Videoaufzeichnungen Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (DSG) bzw. der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). In diesem
Zusammenhang gilt eine Videouberwachung als Erfassung bzw. Speicherung Personenbezogene
Daten, wenn einzelne Personen erkennbar oder Rickschlisse auf deren Identitat moglich sind. Fur
die Zulassigkeit der Videouberwachung bzw. der -aufzeichnung steht die RechtmaBigkeit, welche
durch die Vorgaben der VbF 2023 §42 (1) Z1 gegeben ist.
Die standig besetzte Stelle muss fur die Videouberwachung bzw. -speicherung die Bestimmungen
des DSG und der DSGVO umzusetzen und mussen von dieser beachten werden, auch wenn diese im
osterreichischen Ausland situiert ist. Befindet sich die standig besetzte Stelle im europaischen
Inland so gelten die Bestimmungen der DSGVO auch vor dort ansassige Unternehmen, was eine
Beauftragung unter den datenschutzrechtlichen Bestimmungen an solche Unternehmen gegeniiber
Unternehmen im europaischen Ausland erleichtert.

AuBerdem ist bei der Auswahl und Beauftragung der standig besetzten Stelle auch zu
berucksichtigen, dass eine Sprechverbindung gem. VbF 2023 §42 (1) Z4 aufzubauen ist und
entsprechende Deutschkenntnisse bei den Mitarbeitern der standig besetzten Stelle Voraussetzung
sind.
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108. Kann bei einer bestehenden unbemannten Tankstelle aufgrund der VbF 2023 §42 anstelle eines
Zapfventiles mit entfernter Arretierung und mit einer druckgesteuerten Sicherheitsabschaltung
(DSA) ausgeriistet entsprechend dem §116 (3) Z7 VbF 1991 ein herkommliches Zapfventil
eingesetzt werden?

In der VbF 2023 8§42 ist der Einsatz eines nicht arretierbarer Zapfventiles (ZVA) mit DSA nicht mehr
erforderlich.

Ist jedoch eine solche nicht arretierbare Zapfpistole mit DSA im zugehorigen Anlagenbescheid
festgeschrieben, so andert die VbF 2023 diese Bescheidauflage nicht. Naturlich besteht die
Moglichkeit des Antrages auf Aufhebung gem. §79c GewO bei der zustandigen
Genehmigungsbehorde.

109. Miissen Automaten-Tankstellen vor-Ort kontrolliert werden, obwohl diese mit einer Video-
Uberwachung ausgestattet sind?
Ja, mindestens 3x wochentlich ist eine Automaten-Tankstelle augenscheinlich auf den
ordnungsgemaRen Zustand zu kontrollieren. (842 (4))

7. Abschnitt - Flllstellen

110. Ist das Umpumpen von einem Tankfahrzeug zu einem anderen Tankfahrzeug zulassig?
Nein, innerhalb einer Betriebsanlage ist das Umpumpen verboten §43 (1))!

111. Muss der Abfiillvorgang iiberwacht werden?
Ja, zumindest die Fullstelle muss wahren dem Befull- und Entleerungsvorganges beaufsichtigt
werden (843 (3) 73). Jedoch kann diese auch durch Videouberwachung z.B. KWG-Entladung
uberwacht werden.

112. Wie groB ist der Wirkbereich bei Fiillstellen?
Der Wirkbereich bei Fiillstellen ist gemal §44 (3) 2. Absatz der waagrechte Abstand zwischen
Fullanschluss und Anschluss am Tankwagen + 2,5 m nach allen Seiten.

Fullschrank

§44 (3) Die Abstellflache muss jedenfalls das AusmaR des Wirkbereiches betragen, der tber die waagrechte Verbindung
zwischen den Anschliissen am Fahrzeug und dem Lagerbehalter zuzaglich 2,5 m nach allen Seiten bemessen sein muss.

Abstellflache-Lange

L ~

Wirkbereich-Lange 2,5m | Wirkbereich-Lange 2,5m
-

§44|(3) Sie miissen so
gengigt sein, dass sich
ausflieBende brennbare
Unbefestigte Flache Flagsigkeiten nicht auf
Manipulationsflachen,
Flught- oder Verkehrswegen
anst

Unbefestigte Flache

ammeln kénnen.

§8 (2) Z7 Domschéchte missen
auBerhalb des Wirkbereiches von
Abgabeeinrichtungen oder
Fulleinrichtungen angeordnet und mit

§36 (6) In Tankstellen ist in folgenden
Bereichen das Rauchen, Hantieren
mit Feuer oder offenem Licht
unzuléssig:

Z3 in Wirkbereichen der Befiillung der
Lagerbehilter

Einrichtungen in technisch dichter
Ausfithrung versehen sein; diese
Anforderungen miissen nicht erfilllt
sein, wenn durch andere MafRnahmen
sichergestellt ist, dass das
explosionsfahige Volumen dauerhaft
auf ein Mindestmal beschrankt wird
oder ein Explosionsablauf auf ein
unschadliches Ausmaft begrenzt wird

Abstellflache

Wirkbereich Wirkbereich \

) ) ) O 0

§44 (3) Fullanlagen fur Transportfahrzeuge missen mit einer als
Auffangeinrichtung ausgebildeten Abstellflache so ausgestattet sein
dass auslaufende brennbare Fliissigkeiten erkannt und beseitigt werden
kénnen und nicht in ein oberirdisches Gewasser, eine hieflr nicht
geeignete Abwasseranlage oder in das Erdreich gelangen kdnnen
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113. Miissen Fiillschdachte bzw. -schranke versperrbar ausgefiihrt sein?
An mehreren Stellen der VbF (§7 (1) und 830 (4)) wird festgelegt, dass die Lagerung brennbarer

Flissigkeiten vor Zugriff von Unbefugten sicherlich aus Grinden des Brandschutzes und der
Produktsicherheit gesichert sein muss. Dieses Schutzziel kann insbesondere sinngemaB dem §7 (1)
auch auf die Fullschachte und -schranke angewendet werden, um damit einen moglichen
Organisationsmangel zu vermeiden. Durch Einsatz von Schlossern mit Standardschlusseln oder die
Notwendigkeit zur Verwendung von Werkzeugen (z.B. Vierkant) ist Ublicherweise der Zugriff von
Unbefugten zu den Fiilleinrichtungen sichergestellt.

114. Miissen unterirdische Fiillschachte mit Riesel befiillt werden?
Besteht die Moglichkeit zur Bildung explosionsfahiger Atmospharen in einem Fiillschacht durch
e Fullanschlusse fur Gef. Kat. 2 oder im Fullschacht,
e Lage des Fullschachtes im Wirkbereich einer Zapfsaule oder eines Fiillschachtes, -schrankes

fur Gef. Kat 2 oder 3,

so ist das explosionsfahige Volumen auf ein Mindestmal} im Sinne des §8 (2) Z7 zu minimieren,
indem der Fullschacht z.B. mit Riesel befullt wird. In diesem Fall ist die Einsehbarkeit der
Fullschacht-Einbauten nicht moglich und zur Kontrolle der Dichtheit der einwandigen
Rohrleitungen ist ein geschlitztes Kontrollrohr im flussigkeitsdichten Fullschacht eingesetzt
werden (siehe dazu auch Frage 63).

Alternativ zur Befullung mit Riesel kann durch Verwendung zugelassenes Fullmaterials der
Explosionsverlauf auf einen unschadlichen Umfang beschrankt werden. Bei Einsatz eines solchen
Fullmaterials sind folgende MaBnahmen erforderlich:
e Sicherstellung der elektrostatischen Ableitung z.B.

o Elektrisch ableitbarer Fullschachtdeckel
e Bei grofen Flillschachten ggf. Einbau eines Trittgitters

115. Ist die Direktbefiillung von unterirdischen Behdltern auch bei der VbF 2023 zuldssig?
Ja, unterirdische Behalter durfen weiterhin direkt im Domschacht dirket befillt werden. Dazu sind
folgende MaBnahmen zu bericksichtigen:
e der Domschacht muss gemah §8 (2) Z5 dicht sein
e die Durchfihrungen von Rohrleitungen und Kabeln in den Domschacht mussen
produktbestandig abgedichtet sein
e aufgrund der Absturzgefahr in den Domschacht sind die Domschachte mit einem Trittgitter
auszustatten, welches im Bereich der Anschlusse und des Peilstabes Ausnehmungen hat
e Unterhalb des Fullanschlusse ist eine dichte, produktbestandige Auffangtasse (-trichter)
mit einem Mindestvolumen von 10 Litern zu montieren, welche bei Vorhandensein von
Produktresten zeitnah zu entleeren ist
o Betreffend die Beflillung der Domschachte wird auf die Antwort der Frage 42 verwiesen

Bei Domschachten mit Direktbefiillung ist besonderes Augenmerk auf die Dichtheit des
Domschachtdeckels zu achten. Im Idealfall befinden sich diese Domschachte im nicht befestigten
Bereich und bei Situierung in einer befestigten Flache ist der Domschachtkranz leicht tiberhoht
gegeniiber der befestigten Flache auszufiihren.

116. Gilt der §44 Fiillstelle fiir Transportfahrzeuge und ortsbewegliche Behadlter der VbF 2023 auch
fiir Tanklager welche gemaB §1 (8) ausgenommen sind?

Ja, denn § 44 nimmt eine Sonderstellung ein. Er regelt die Befullung von Transporteinheiten
(Fahrzeuge und ortsbewegliche Behalter) an der Schnittstelle zwischen Betrieb und Transport.
Eine exakte Trennung zwischen beiden Bereichen ist im Betriebsanlauf nicht moglich. Es ist also
keine Bestimmung fur die ,,Lagerung® (was flir eine entsprechende Anpassung des § 2 (2) sprechen
wirde), aber erforderlich fiir die Handhabung mit brennbaren Flissigkeiten. § 44 VbF 2023 gilt
somit auch fur GroBlager im Sinne des § 1 (8).
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117. Muss an der Fiillbiihne im Tanklager ein Auffangeinrichtung fiir ausgelaufene brennbare
Fliissigkeiten vorhanden sein?
Ja, folgende Menge muss bei Beriicksichtigung der maximale Abgabemenge (Abgabeleistung,
Forderstrom) bei:
e 5 Minuten (ohne Schnellschlusseinrichtung bzw. Uberfiillsicherung) oder
e die Reaktionszeit der Schnellschlusseinrichtungen ohne Selbsthaltung oder der
Uberfiillsicherungen

118. Darf Heizdl im gleichen Fiillschacht /-schrank wie Diesel oder Ottokraftstoffe abgegeben
werden?
Nein, die Fullstellen missen aufgrund der Gefahr des Eindringens von explosionsfahigen Gasen zum
Heizol extra leicht konstruktiv getrennt sein (§45 (4)).

119. Miissen die Fiillstellen auf vor dem 30.06.2024 genehmigten Tankstellen den Anforderungen des

§45 (1) und (2) entsprechen?
Ja, aufgrund der Novelle 2024 BGBL. Il Nr. 141/2024 und gemaB §49 (1) Z9 mussen diese nach einer

Ubergangsfrist von 10 Jahren nach Inkrafttreten der VbF 2023 diesen Anforderungen (z.B.
Abstellflache fuir Tankwagen) entsprechen, also bis 30.06.2034.

8. Abschnitt - Verkaufsrdaume und Vorratsraume

120. Darf in Verkaufsraumen oder Lagern (Vorratsraumen) brennbare Fliissigkeiten umgefiillt
werden?
Nein (847 (2)), auBer geringfiigige Mengen (8§47 (2) Z1) oder bei geschlossenen Systemen
(847 (2) Z2). Umfullen in Vorratsraumen zahlt als ,,aktive Lagerung®, der Raum zahlt bis zu einem
Raumvolumen von 100 m? als Zone 1. Eine ausreichende Liiftung (mindestens 0,4-facher
Luftwechsel) wird empfohlen).

121. Was versteht man unter geringfiigigen Mengen, welche in Vorratsraumen umgefiillt werden
diirfen?

Schon nach dem § 98 Abs. 2 der VbF 1991 durfen keine Abfull- oder Umfiillvorgange in Verkaufs-
und in Vorratsraumen stattfinden. Diese Regelung soll beibehalten werden, ebenso aber auch die
Moglichkeit des Umfiillens geringer Mengen nach §105 Abs. 1 der VbF 1991, wobei nun eine
Einschrankung auf Vorratsraume gegeben sein soll. Aus nachstehenden Griinden konnen keine
zahlenmaBigen Mengenangaben fur ,geringflgige Mengen‘ angegeben werden. Bei dem Begriff der
geringfligigen Mengen handelt es sich somit schon um einen Begriff aus der VbF 1991 und
dementsprechend um einen schon praktizierten Vorgang. Letztendlich ist im §47 (2) Z1 auch die
Gefahrdung von Personen wahrend dem Umflllvorgang zu verhindern, was neben den
Explosionsgefahren auch die MAK- und TRAK-Werte umfasst und daher konnen keine allgemeinen
Mengengrenzen definieren werden. Ist es daher trotzdem unbedingt notwendig, dass brennbare
Flussigkeiten in Vorratsraumen umgefiillt werden mussen, dann konnen in Abhangigkeit des
Umfeldes und der Luftungsmoglichkeiten in der Arbeitsplatzevaluierung unter Beruicksichtigung
der speziellen Umstande entsprechende geringe Mengen definiert werden, welche auf jeden Fall
weiter unter den Bagatellmengen der Tabellenziffer 3 der Tabelle im §33 liegen. (siehe 120)

122. Ist die Verwendung von Lackmischanlagen in Verkaufsraumen zuldssig, die nur fiir das
Auswechseln der Lackbehalter kurzfristig offengehalten werden und sonst als geschlossenes
System betrieben werden?

§47 (2) VbF besagt: ,,Das Abflllen und Umfillen brennbarer Flissigkeiten der Gefahrenkategorien
1, 2 und 3 ist in Verkaufs- und Vorratsraumen unzulassig. Das gilt nicht
a) fur das Abflllen und Umfillen in geringfugigen Mengen in Vorratsraumen, wenn dadurch
keine Gefahrdung von Personen zu erwarten ist oder
b) wenn geschlossene Systeme ohne betriebsmaBiges Offenhalten von Behaltern oder
Rohrleitungen verwendet werden*.
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In § 47 Abs. 2 Z 2 ist die Wendung ,,betriebsmaBiges Offenhalten“ vorhanden. Kurzfristiges Offnen
des Systems zum Austausch von Lackdosen ist kein betriebsmaBiges (standiges) Offenhalten“. Die
Bestimmung ist auch im Kontext von § 47 Abs. 2 Z 1 zu verstehen, wonach das Umfiillen
geringfligiger Mengen zulassig ist. Die Bestimmung des § 47 Abs. 2 Z 2 wurde vielmehr ausdriicklich
fur derartige Lackmischanlagen aufgenommen, um deren Betrieb in Verlaufsraumen zu
ermoglichen.

123. Konnen die Mengenregelungen des § 33 ohne Aufhebung von Bescheidauflagen gem. §79c GewO
in Verkaufs- und Vorratsraumen von bestehenden Betriebsanlagen angewendet werden?

Sind in guiltigen Bescheiden fiir bestehende Betriebsanlagen geringere Mengengrenzen enthalten,
so kann die Genehmigungsbehorde aufgrund der ortlichen Umstande an der Betriebsanlage diese
damals vorgeschrieben haben. Deswegen ware in einem solchen Fall ein Antrag auf Aufhebung
gem. §79c GewO zu stellen, welche dann im konkreten Fall durch die Behorde unter
Berucksichtigung der Umstande in der Betriebsanlage zu bewerten hat. Ist keine solche
Bescheidbeschrankung vorhanden, konnen die Mengen gemaB Zeile 1 der Tabelle in § 33 sofort
beansprucht werden. Zusatzlich gilt § 49 Abs. 4 VbF 2023, das bedeutet, dass z.B. bei einer
bescheidmaBigen Beschrankung auf 100 | Gefahrenklasse | nun 100 | der Gefahrenkategorie 2
gelagert werden diirfen. Im Ubrigen kann auch die Kleinmengenregelung von Zeile 3 der Tabelle in
Fallen des § 47 Abs. 1 sofort konsumiert werden, wenn keine entsprechende Bescheidinhalte
vorhanden sind.

124. Verkaufsraume in Einkaufszentren bilden vielfach keine bauliche Brandabschnitte; wie konnen
die Mengengrenzen der Tabelle Zeile 1 in § 33 konsumiert werden?
Nach den einschlagigen Vorschriften z.B. OIB-Richtlinien konnen in Einkaufszentren mehrere
Verkaufsstatten einen gemeinsamen Brandabschnitt bilden. In derartigen Fallen sind zusatzliche
MaBnahmen z.B. Brandmeldeanlage und Sprinkleranlage im Rahmen eines Brandschutzkonzepts fur
das Einkaufszentrum vorgesehen. In diesen Fallen sind die GesamtmaBnahmen nach MaBgabe einer
behordlichen Genehmigung der einzelnen Brandabschnittsbildung als gleichwertig anzusehen.

125. Miissen Regale in Verkaufsraumen und im Lager bestimmte Anforderungen erfiillen?
Ja, es gilt:
a. Regale fur brennbare Flussigkeiten aus nicht brennbaren oder schwer entflammbaren
Materialen (z.B. mineralisch gebundene Leichtbauplatten) (§47 (3) Z1);
b. Mind. 2,0 m Abstand zwischen den brennbaren Fliissigkeiten zu leicht brennbaren anderen
Stoffen (847 (3) 72);

c. In Regalfachern dirfen nur unverpackte nichtbrennbare Waren abgestellt werden

(847 (3) 73);

Bei Selbstbedienung gilt zusatzlich:
a. Bruchfeste Ausfuhrung fur Behalter > 0,25 |;
b. Max. 1 L fur Gef. Kat 2 und max. 10 | fur Gef. Kat. 3;

9. Abschnitt - Ubergangs- und Schlussbestimmungen

126. Kann die Uberwachungsfliissigkeit aus einem bestehenden unterirdischen doppelwandigen
Behalter ausgesaugt werden und durch eine Gasiiberwachung entsprechend 56 (4) zur Erfiillung
der Ubergangsbestimmung gem. §49 (1) Z2 ersetzt werden?

GemabB allgemeiner Auffassung ist eine Aussaugung der Uberwachungsfliissigkeit (Frostschutz-
Wasser-Gemisch) nicht restlos moglich. Auch nicht, wenn der Doppelmantel von der
Behalterinnenseite angebohrt wird und mit Druckluft der Doppelmantelraum ausgeblasen wird.
Dieses ist vor allem auf die Alterungsprozesse der Frostschutzmittel zuruckzufuhren.

Zur Umsetzung der Ubergangsbestimmung des §49 (1) Z2 ist somit der bestehende doppelwandige
leckflissigkeitsiiberwachte unterirdische Behalter zu tauschen.

Deswegen wurde auch im §49 (1) Z2 urspriinglich ,lange‘ Ubergangszeiten vorgesehen.
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

Bis wann miissen unterirdische Lagerbehdlter mit Herstellung bis 1985 langstens an die
Anforderungen des §6 (4) angepasst werden?
Die Novelle 2024 BGBL. Il Nr. 141/2024 ermoglicht die urspriingliche Frist 31.12.2025 fiir Behalter
mit Herstellung bis 1985 gem. 8§49 (1) Z2 lit. a) durch einen neuen Absatz nach lit. d) mit 2
Dichtheitspriifungen 2-mal zu verlangern:
i. Positive Dichtheitsprifung gem. §23 Z3 zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025
- Verlangerung bis 31.12.2027;
ii. Weitere positive Dichtheitsprifung gem. §23 Z3 zwischen 01.01.2027 und 31.12.2027
- Verlangerung bis 31.12.2029;

Kann ein leckfliissigkeitsiiberwachter unterirdischen Doppelwandbehalter mit einer geeigneten
Innenhiille / Innenauskleidung mit gasformigen Leckiiberwachungsmedium auch nach dem
Ablauf der Ubergangsbestimmung gem. §49 (1) Z2 betrieben werden?
Ja, eine Innenhille / Innenauskleidung (Leckschutzauskleidung) mit gasformigen
Leckuiberwachungsmedium entspricht den Anforderungen dem §6 (4) und daher kann auch ein
Behalter nach dem Ablauf der Ubergangsbestimmung gem. §49 (1) Z2 weiter betrieben werden.
Die Leckschutzauskleidung muss fur den Anwendungszweck geeignet sein:
e FEinhaltung und Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der ONORM EN 13160-7
Bestandigkeit gegen das Lagerprodukt
Permeation durch die Leckschutzauskleidung gem. 85 (2)
Ableitwiderstand der Leckschutzauskleidung von 102 Q gem. §21 (2)
Beachtung der Zulassungs- und Herstellervorgaben der Leckschutzauskleidung
insbesondere auch der wiederkehrenden Prifanforderungen

Eine Entfernung der Leckwarnflussigkeit aus dem Doppelmantel des unterirdischen Lagerbehalters
ist nicht zwingend erforderlich!

Achtung: Bei vielen flussigkeitsuberwachten Doppelwandbehalter entspricht der Domschacht nicht
den Anforderungen des §8 (2) Z5 VbF 2023, wenn dieser nicht dicht ausgefiihrt ist. Somit ist bei
diesen Behaltern nicht nur eine Leckschutzauskleidung einzubauen, sondern auch der Domschacht
abzudichten. Fiir diese Abdichtung gelten gemaB §49 (1) Z2 die gleichen Ubergangsbestimmungen
wie fiir die gasférmige Uberwachung der unterirdischen Behilter.

Kann eine bestehende einwandige unterirdische ,hdangende Saugleitung‘ weiterverwendet
werden?
Ja, eine einwandige produktfiihrende Leitung darf bis zum 30.06.2034 (10 Jahre Ubergangsfrist
nach in Kraft-Treten der Verordnung gem. §49 (1) Z5) weiterverwendet werden.
Jedoch sind unter Umstanden an der Anlage schon vorzeitig groBere UmbaumaBnahmen gem.
§49 (1) Z2 durch die Anpassung an die gasformige Doppelmanteliberwachung gem. §6 (4) durch
Austausch der bestehenden Doppelwandbehalter erforderlich, bei welchen dann auch die
produktfuhrenden Rohrleitungen doppelwandig ausgefiihrt werden.

Miissen unterirdische einwandige Gaspendelleitungen bzw. Gasriickfiihrleitungen gemaB §49 (1)
Z5 doppelwandig ausgefiihrt werden?
Nein, den §10 (3) beschrankt die Doppelwandigkeit auf Produktfihrende Rohrleitungen und nimmt
im 2. Satz ,ausschlieBlich Dampfe fuhrende‘ Leitungen aus.

Konnen Rohrleitungen in Uberschubrohren fiir Gasole zur Versorgung von Heizungsanlagen in
Anlagen nach dem 01.07.2024 verwendet werden?
Ja, da die Nennung der bisherigen Z5 des §49 (1) in §50 (2) nur deshalb erfolgt ist, weil diese Ziffer
nun als Z10 gefiihrt ist; an der Ausnahme andert das nichts.

Was ist in den Fallen zu tun, wenn Fliissigkeiten gelagert werden, die bisher gem. § 3 (2)Z 3
VbF 1991 nicht als brennbare Fliissigkeiten gegolten haben und die nun unter die VbF 2023
fallen?
Diese Frage ist noch Gegenstand juristischer Erwagungen. Grundsatzlich hat sich an den
Eigenschaften der gelagerten brennbaren Flissigkeit nichts geandert, sodass kein Einfluss auf die
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Schutzinteressen der GewO gegeben ist. MaBnahmen, die mit der Neueinstufung einher gehen,
waren als Anpassung an eine Verordnung anzusehen und somit gem. § 81 (2) Z 3 GewO nicht
genehmigungspflichtig. In jedem Fall empfiehlt sich eine Kontaktnahme mit der Behorde.

133. Welche Vorschriften der VbF 2023 gelten fiir Projekte, die bereits bei In-Kraft-Tretung
eingereicht wurden?

Die Ubergangsbestimmungen im §49 (1) gelten nur fiir bereits genehmigte gewerbliche
Betriebsanlagen. Fur Projekte im Einreichstatus gilt daher die VbF 2023 vollumfanglich und eine
Anpassung an die neuen Vorschriften im Projekt ist erforderlich, entweder durch Abanderung der
Einreichunterlage oder im Rahmen der Behordenverhandlung durch entsprechende Auflagenpunkte
im Genehmigungsbescheid. Fiir schon am 01.07.2024 bestehende Arbeitsstatten, Baustellen und
auswirtige Arbeitsstitten gelten die Ubergangsbestimmungen gem. §49 (2). Werden diese
bestehenden Arbeitsstatten, Baustellen und auswartige Arbeitsstatten jedoch geandert, so gelten
alle fur Arbeitsstatten, Baustellen und auswartigen Arbeitsstatten zutreffenden Vorschriften der
VbF 2023 gem. §1 (4).
Es besteht die Moglichkeit, dass das Projekt baurechtlich genehmigt ist, gewerberechtlich aber
noch nicht. Die beiden Verfahren sind juristisch getrennt. Falls sich durch die VbF 2023 bauliche
Veranderungen ergeben, kann es sein, dass das Bauverfahren nochmals durchgefuihrt werden muss.
Die Ubergangsbestimmungen im §49 (1) gelten weiters fiir Eisenbahnanlagen und
Bodeneinrichtungen, mit deren Bau vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen wurde, und fur
vor Inkrafttreten dieser Verordnung genehmigte Rohrleitungsanlagen.
Fur schon am 01.07.2024 bestehende Arbeitsstatten, Baustellen und auswartige Arbeitsstatten
gelten die Ubergangsbestimmungen gem. §49 (2). Werden diese bestehenden Arbeitsstitten,
Baustellen und auswartige Arbeitsstatten jedoch geandert, so gelten alle fur Arbeitsstatten,
Baustellen und auswartigen Arbeitsstatten zutreffenden Vorschriften der
VbF 2023 gem. §1 (4).

Was Sie vielleicht auch noch wissen wollten

134. Warum hat die Veroffentlichung der VbF 2023 so lange gedauert?

1. Ursprunglich wurde nach Rucksprache bei den zustandigen Ministerien die VbF ausschlief3lich
als gewerberechtliche Vorschrift geschrieben.

2. Erst sehr spat, nachdem mit den Sozialpartnern die Inhalte abgestimmt waren, wurde seitens
der anderen Ministerien erkannt, dass es auch fur andere Bereiche / Anlagen Vorschriften fur
die brennbaren Flussigkeiten benotigt werden. Damit mussten viele bereits diskutierte und
vereinbarte Punkte neu besprochen werden.

3. Im Mai 2018 startete dann endlich die offizielle Begutachtung der VbF und wurde auch noch
2018 abgeschlossen. Doch anstelle im Anschluss die Notifizierung bei der EU durchzufuhren,
verschwand die VbF ganzlich aus der Wahrnehmung. Trotz mehrmaliger Nachfrage konnte
niemand erklaren, warum es zu keiner Notifizierung kommt, an welcher Stelle die VbF zur
Unterschrift liegt oder welche Umstande bestehen, damit es nicht bald zu einer
Veroffentlichung der VbF kommt. Viele Insider haben in dieser Zeit nicht mehr damit
gerechnet, dass es eine neue VbF geben wird.

4. Letztendlich dauerte es bis Februar 2022 bis dann plotzlich die Notifizierung der VbF in einer
gegenuber der Begutachtung abgewandelten Form mit teilweise umfangreichen Auswirkungen
gemacht wurde. Trotz einiger gravierender Anderungen wurde aber die festen Fristen im
§49 (1) Z2 nicht geandert, wodurch anstelle einer Ubergangszeit fiir den Behaltertausch von
urspriinglich 7 Jahren plotzlich nur noch 3,5 Jahre tibergeblieben sind.

5. Da ein Tankstellen-Projekt mit Planung, Einreichung, Ausschreibung und unter den
erschwerten Beschaffungsbedingungen in den 3,5 Jahren praktisch nicht umsetzbar ist, begann
eine neuerliche Diskussion betreffend der festen Ubergangsfrist.

6. Eine Anderung konnte vor dem Erscheinen der VbF nicht realisiert werden, sodass man
festgelegt hat, dass unmittelbar nach dem Erscheinen der VbF eine Novelle zur VbF
ausgearbeitet wird.

7. Diese wurde als Novelle 2024 zur VbF 2023 mit dem BGBL. Il Nr. 141/2024 veroffentlicht und
somit das gravierendste Problem in den Ubergangsbestimmungen im §49 (1) Z2 fiir Behalter
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mit Herstelldatum bis 1985 lit. a) durch einen neuen Absatz nach lit. d) behoben. Gleichzeitig
wurde mit dieser Novelle auch noch andere Umsetzungsprobleme behoben (siehe dazu auch
Frage 4).

135. Miissen Behdlter mit Baujahr bis 1985 bis zum 31.12.2025 getauscht werden?

Mit der Novelle 2024 BGBL. Il Nr. 141/2024 wurde der §49 (1) Z2 fur Behalter mit Herstelldatum bis

1985 lit. a) durch einen neuen Absatz nach lit. d) erganzt, wodurch Frist flr diese Behalter mit 2

Dichtheitspriufungen bis langstens 31.12.2029 verlangert werden kann:

1. Positive Dichtheitspriifung gem. §23 73 zwischen 01.01.2025 und 31.12.2025 - Verlangerung
bis 31.12.2027;

2. Weitere positive Dichtheitspriifung gem. §23 73 zwischen 01.01.2027 und 31.12.2027 >
Verlangerung bis 31.12.2029;

Eine weitere Moglichkeit zur individuellen Fristverlangerung besteht, indem der Anlagenbetreiber
bei der zustandigen Gewerbebehorde unter Nennung entsprechender Griinde um eine
Fristverlangerung gem. GewO §82 (5) ansucht. Ein genereller Erlass zur Erleichterung bei der
Genehmigung von Fristverlangerungen durch die Behorden wurde seitens des Ministeriums
abgelehnt. Eine nicht unerhebliche zusatzliche Belastung der Genehmigungsbehorden durch die
vielen Ansuchen zur Fristverlangerung ist somit zu erwarten.
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